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A L L G E M E I N E  H I N W E I S E  
 
 
 

Die Akten zu den Traktanden liegen ab dem 23. Mai 2024 während der ordentlichen Schalterstunden 
bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Verschiedene Unterlagen werden zudem auf 
www.koelliken.ch aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zur 
Rechnung 2023. 

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / 
oder gemeindekanzlei@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. 
Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. 

 
 

¶ Haben bei einem Verhandlungsgegenstand Stimmberechtigte ein unmittelbares und persönliches 
Interesse, weil jener für sie direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so 
haben sie und ihre Ehegatten bzw. ihre eingetragenen Partner, ihre Eltern sowie ihre Kinder mit deren 
Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Verwal-
tung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Perso-
nengesellschaften gilt die gleiche Ausstandpflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen 
der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt. 

¶ Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, Laptop, 
usw., ausgerüstet. Möchten Redner:innen für Ausführungen an die Gemeindeversammlung eine Prä-
sentation einsetzen, stehen Laptop und Beamer zur Verfügung. Um eine einwandfreie Präsentation 
zu gewährleisten, bittet sie der Gemeinderat, entsprechende Dateien bis am Dienstag vor der Ge-
meindeversammlung bei der Gemeindekanzlei einzureichen. So wird gewährleistet, dass der Beitrag 
auf diesem Laptop bereitsteht und von ihnen eingesetzt werden kann. Wenn sich Personen zu Wort 
melden möchten, sind diese eingeladen, am Rednerpult zu sprechen, damit sie alle hören und ver-
stehen können und um die Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.  

¶ Im Anschluss an die Versammlung wird durch die Gemeinde voraussichtlich Wurst, Brot und ein Ge-

tränk abgegeben. 

  
 
 
  

http://www.koelliken.ch/
mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch
http://www.koelliken.ch/
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O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E  
 
 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 24. November 2023. 

2. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2023. 

2.1. Rechenschaftsbericht 2023. 

2.2. Rechnung 2023. 

3. Dienstbarkeitsverträge. Transitgas AG. 

4. Verschiedenes. 
 
 
  



4 
 

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 24. November 2023. 
 
 Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 24. November 2023 wurde von der Fi-

nanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung be-
funden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 

 
 

ANTRAG 
 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 24. November 2023 sei zu genehmigen. 
 
 
 
 
 

2. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2023. 
 

Eine ausführliche Gemeindeversammlungsbroschüre mit Rechenschaftsbericht und detaillierter 
Rechnung steht Ihnen auf der Website www.koelliken.ch zur Verfügung. Sie erhalten diese auch auf 
Bestellung (062 737 09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) oder durch persönlichen Bezug bei der 
Gemeindekanzlei sowie bei der Abteilung Finanzen.  

 
 
 

2.1 Rechenschaftsbericht 2023. 
 

Es wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen. 
 
 
ANTRAG 

  
Vom Rechenschaftsbericht 2023 des Gemeinderates sei Kenntnis zu nehmen. 

 
 
 

2.2 Rechnung 2023. 
 

Es wird auf die Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023 der Ortsbürgergemeinde verwiesen. 
 
 
ANTRAG 

  
Die Rechnung 2023 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koelliken.ch/
mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch
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3. Dienstbarkeitsverträge. Transitgas AG. 
 
 

Die Transitgasleitung ist ein wichtiger Teil der europäischen Erdgasversorgung. Sie führt von 
Deutschland durch die Schweiz nach Italien. Ein Teil der Leitung führt durch das Gemeindegebiet 
von Kölliken. Die Transitgas AG hat dafür  

a. eine Verlängerung des bestehenden Durchleitungsrechts für die aktive Leitung im Sinne eines 
«übertragbaren Leitungsbaurechts gemäss Art. 676 i.V.m. 781 ZGB und Pflanzbeschränkung», 
lastend auf Grundstücken der Ortsbürgergemeinde unterbreitet. Die Entschädigung für die 
Rechtseinräumung beträgt für einen Zeitraum von 25 Jahren 16'698 Franken. Sie wurde nach 
den Richtlinien des Schweiz. Bauernverbandes ermittelt. 

b. ein entsprechendes «übertragbares Leitungsbaurecht gemäss Art. 678 i.V.m 781 ZGB» für die 
stillgelegte Leitung im Bereich des Rudolfliweges. Die Entschädigung für die Rechtseinräumung 
beträgt für einen Zeitraum von 25 Jahren 4'099 Franken. Sie wurde nach den Richtlinien des 
Schweiz. Bauernverbandes ermittelt. 

 
Die Verträge wurden durch den Gemeinderat und das Forstamt geprüft. Die Prüfung ergab keine 
Aspekte, welche aus gemeinderechtlicher oder forstlicher Sicht zu beachten wären. Der Ortsbürger-
gemeindeversammlung wird daher vorgeschlagen, den Verträgen zuzustimmen bzw. diese zu ge-
nehmigen.  
 
 
ANTRAG 

  
 Genehmigung der Dienstbarkeitsverträge zwischen der Transitgas AG und der Ortsbürgergemeinde 

Kölliken betreffend Leitungsbaurecht (Personaldienstbarkeit) auf verschiedenen Parzellen der Orts-
bürgergemeinde Kölliken. 
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Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde  
 
Erstellt vom Gemeinderat über die Geschäftstätigkeit im Jahre 2023. 
 
 

1. Liegenschaften  

Die Villa Breitenegg ist bis auf Weiteres vermietet. Der Bruttomietertrag pro Jahr betrªgt 66ó000 Franken. 
 
 

2. Organisation 

Ortsbürgerkommission 

Sandro Suter Präsident 

Hans Rudolf Häny Mitglied 

Markus Bossard Mitglied 

Rolf Suter Mitglied 

Johanna Huggler-Hilfiker Mitglied 
 
Aufgaben 

Die Ortsbürgerkommission berät den Gemeinderat. Sie befasst sich mit den zu-gewiesenen Aufgaben 
und unterbreitet dem Gemeinderat einen Vorschlag über die Verwendung der im Budget der Ortsbürger-
gemeinde eingestellten Mittel für die Kulturförderung im weitesten Sinne. 
 
Gemeindeverband Forstbetrieb Kölliken-Safenwil 

Beatrice Tschanz Präsidentin 

Sandro Suter Vizepräsident 

Nicole Schaufelberger Aktuarin (ohne Stimmrecht) 

Severin Dommen Betriebsleiter (ohne Stimmrecht) 

Daniel Suter Mitglied 

Hans Rudolf Häny Mitglied 

Thomas Höchenberger Mitglied  

Thomas Hüssy Mitglied 
 
Aufgaben 

Der von den Gemeinden Kölliken und Safenwil gegründete Gemeindeverband hat die Bewirtschaftung 
der Waldungen von Kölliken und Safenwil zum Zweck. 
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RECHNUNG 2023 
 

 

DER 

ORTSBÜRGERGEMEINDE 

KÖLLIKEN 
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Erläuterungen zur Rechnung 2023 
 
 
 
Allgemeine Erläuterungen  
 
Die Rechnung 2023 der Ortsbürgergemeinde schliesst, bei einem Umsatz von 281'417.93 Franken, wie 
folgt ab:  
 

Ortsbürgergemeinde  Budget 2023 Rechnung 2023 

Betrieblicher Aufwand Fr. 67ô505 Fr. 138ô108 

Betrieblicher Ertrag Fr.  33ô145 Fr. 105ô857 

Ergebnis Betrieb Fr.  - 34ô360 Fr. - 32ô251 

Finanzierung Fr.  + 15ô400 Fr. - 39ô572 

Operatives Ergebnis (Verlust) Fr.  - 18ô960 Fr. - 71ô823 

 
Der Gewinn der Forstwirtschaft wird dem Waldfonds zugewiesen und der Verlust der Ortsbürgergemein-
de dem Eigenkapital belastet. Die Differenz zum Budget von rund 52ó860 Franken ergibt sich aus höhe-
ren Ausgaben für das Projekt Breitenegg. 
 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen  
 
0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger 
Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde sowie 
Verbandsbeiträge.  
 
0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger 
Auslagen für Waldhütten (Brennholz, Versicherungen). Im Jahr 2023 fand keine Waldwegsanierung 
statt. Im Budget 2023 wurden 4ó000 Franken f¿r die Reparatur des Holzlagers Wandersmann ber¿ck-
sichtigt. Die Arbeiten konnten f¿r rund 3ó300 Franken umgesetzt werden.   
 
8200 Waldwirtschaft 
Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil erzielte im Jahr 2023 einen Gewinn von total 148ó908.78 Franken. 
Der Anteil der Ortsbürgergemeinde Kölliken beträgt 84ó847.68 Franken. Zuzüglich der Erträge aus der 
Verzinsung Waldfonds und Friedwald abzüglich Abschreibungen ergibt sich ein positives Ergebnis aus 
der Forstwirtschaft von 79'219.68 Franken, welches dem Waldfonds gutgeschrieben wurde.  
 
9610 Zinsen 
Der Zinsaufwand für den Waldfonds sowie der Zinsertrag Kontokorrent werden hier ausgewiesen. Der 
Zinssatz betrug 0.12 %. Dieser entspricht demjenigen Zinssatz, den die Einwohnergemeinde für ihre 
langfristigen Darlehen bezahlt, abzüglich 0.5 %.  
 
9635 Forstmagazin 
Auslagen und Mietzinsen für das Forstmagazin. Die Unterhaltskosten liegen deutlich unter dem Budget. 
Am Forstmagazin zeichnen sich altersbedingt einige Mängel ab. Es ist abzuwägen, ob eine Sanierung 
zielführend ist oder allenfalls ein neuer Standort für den Forstverband Kölliken-Safenwil gefunden wer-
den soll. Für die externe Beratung diesbezüglich wurden Honorarkosten in der Höhe von 10'000 Franken 
im Budget eingestellt. Hierfür sind bisher noch keine externen Kosten angefallen.  
 
9636 Villa Breitenegg 
Der Mietvertrag mit dem Kantonalen Sozialdienst läuft unverändert weiter. Der Boiler musste ausser-
planmässig ersetzt werden. Für das Projekt Breitenegg wurden im Jahr 2023 Ausgaben von rund 
119ó605 Franken zu Lasten der Erfolgsrechnung getätigt. Im Budget 2023 waren hierfür 52ó000 Franken 
vorgesehen.  
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9990 Abschluss 
Der Verlust der Ortsbürgergemeinde von 71ó823 Franken wird dem Eigenkapital belastet.  
 
 
 
Bilanz  
 
Bilanzkonto 31.12.2022 31.12.2023 

Kontokorrent  Fr. 1ó066ó730.53 Fr. 1'067'623.86 

Waldfonds  Fr.  1ó210ó743.24 Fr. 1'289'962.92 

Bilanzüberschüsse  Fr. 2ó688ó254.82 Fr. 6'289'519.47 
 
Die Erhöhung der Bilanzüberschüsse ist auf die vorgeschriebene Umbuchung der Aufwertungsreserve 
zurückzuführen. Der Bestand des Reservefonds für kulturelle Bestrebungen beträgt per Ende 2023 un-
verändert 53ó152.95 Franken. 
  
Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken  
(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)  
 

Projekt 
bis 2022 
verbucht 

Rechnung 
2023 

ab 2024  
fällig 

Abbruch Villa Breitenegg 
GV 25.11.2011 / Fr. 116ó000 

Fr.  8ô148 Fr.  0 Fr.  107ô852 

Begleitung und Beratung Bauherrschaft 

GV 11.06.2021 / Fr. 50ô000 
Fr. 36ô049 Fr. 5ô385 Fr. 8ô566 

Projektierung Villa Breitenegg 

GV 26.11.2021 / Fr. 445ô000 

GV 13.05.2022 / Fr. 65'000 (Zusatzkredit 1) 

Fr.  436ô079 Fr. 95ô284 Fr. 0 

Immobilienentwicklung Breitenegg 

GV 24.11.2023 / Fr. 200ô000 
Fr. 0 Fr. 18ô937 Fr. 181ô063 

 
Investitionen für Liegenschaften des Finanzvermögens müssen direkt in der Bilanz verbucht werden. 
Nach Abschluss des Projekts erfolgt eine Kreditabrechnung und das Grundstück ist neu zu bewerten. 
Daraus kann eine Wertberichtigung resultieren.  
 
Erläuterungen Forstrechnung 2023 (Forstbetrieb Kölliken-Safenwil) 
 
Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil schliesst das Jahr 2023 mit einem Gewinn von 148ó908.78 Franken 
ab. Das Budget rechnete mit einem Gewinn von 1ó245 Franken. Im Jahr 2022 wies die Rechnung einen 
Gewinn von 69ó356.76 Franken aus, im Jahr 2021 betrug der Gewinn 158ó772.52 Franken. Die Holzprei-
se befanden sich bis Ende Frühling, gleich wie im Vorjahr, auf einem hohen Preisniveau. Ab Mai drück-
ten Billig-Importwaren den Preis und die Nachfrage nach Frischholz sank rasant ab. Die gute Preislage 
konnte jedoch gut ausgenutzt werden und das Forstteam war flexibel in der Schlagplanung. Neben di-
verser Spezialholzerei für Private konnten auch Arbeiten für den Kanton ausgeführt und in Rechnung 
gestellt werden. Die Holzschnitzelheizung der Gemeinde Kölliken war leider defekt, sodass ab Herbst 
2023 kein Holz mehr geliefert werden konnte.  
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E I N W O H N E R G E M E I N D E  

 
 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2023. 

2. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2023. 

2.1. Rechenschaftsbericht 2023. 

2.2. Rechnung 2023. 

3. Verpflichtungskredite 

3.1. Doppelturnhalle. Sanierung, Erweiterung und Photovoltaik-Anlage. 

3.2. Wasserleitungsersatz und Sanierung Strassenbelag Zinggen. 

3.3. Projektierung Sanierung Entfelderstrasse (inkl. Werke und Strassenbeleuchtung / in-
nerorts). 

3.4. Projektierung Hochwasserschutz (Gesamtprojekt). 

4. Genehmigung Landerwerb Parzellen 452 und 3149. SMDK. 

5. Gemeindeordnung. Änderung. 

6. Zusammenführung der Bevölkerungsschutzregionen «Suhrental-Uerkental» und «Zofin-
gen». 

7. Verschiedenes. 
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Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2023. 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2023 wurde von der Fi-
nanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung be-
funden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
 
 
ANTRAG 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2023 sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

2. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2023. 
 

Eine ausführliche Gemeindeversammlungsbroschüre mit Rechenschaftsbericht und detaillierter 
Rechnung steht Ihnen auf der Website www.koelliken.ch zur Verfügung. Sie erhalten diese auch auf 
Bestellung (062 737 09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) oder durch persönlichen Bezug bei der 
Gemeindekanzlei sowie bei der Abteilung Finanzen. 
 
 
 
2.1 Rechenschaftsbericht 2023. 
 
Es wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen. 
 
 
ANTRAG 
 
Vom Rechenschaftsbericht 2023 des Gemeinderates sei Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
2.2 Rechnung 2023. 

 
Es wird auf die Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde verwiesen. 
 
 
ANTRAG 
 
Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde sei zu genehmigen. 

  

http://www.koelliken.ch/
mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch
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3. Verpflichtungskredite 
 

 
 
3.1 Doppelturnhalle. Sanierung, Erweiterung und Photovoltaik-Anlage. 
 
Vorgeschichte 
Die wachsende Zahl der Klassen an der Schule Kölliken führt dazu, dass für den Schulbetrieb zu-
sätzliche Räumlichkeiten für den Sportunterreicht erforderlich sind. Weiter können die zusätzlichen 
Hallenkapazitäten durch Vereine genutzt werden. Die Option einer Dreifachhalle bietet dafür neue 
Möglichkeiten. Die Gemeindeversammlung hat am 13. Mai 2022 einen indexierten Verpflichtungs-
kredit von 105ó000 Franken (inkl. MwSt.) f¿r die Projektierung der Erweiterung der Doppelturnhalle 
zu einer Dreifachturnhalle bewilligt. 
 
Projekt 
Das durch die Schullei-
tung und den Bereich 
Planung und Infrastruktur 
begleitete Bauprojekt 
sieht eine Erweiterung der 
bestehenden Doppelturn-
halle Richtung Süden vor. 
Geplant ist die Ergänzung 
der bestehenden Doppel-
turnhalle mit einer zusätz-
lichen, dritten Halle. Ana-
log zur bestehenden An-
lage ist im Erdgeschoss 
der Geräteraum vorgese-
hen. Ebenso ist auf dieser 
Ebene ein Hauswartraum 
geplant. Im Oberge-
schoss sind die Gardero-
ben geplant. Diese Erwei-
terung wurde beim Bau 
der heutigen Anlage sinn-
gemäss eingeplant.  
 
Sanierung 
Im Zuge der Projektie-
rungsarbeiten wurde fest-
gestellt, dass die beste-
hende, rund vierzigjährige 
Doppelturnhalle zu sanie-
ren und energietechnisch 
zu optimieren ist. Konkret 
geht es um die Fenster 
und Türen, Bedachungs-
arbeiten, Fassadenputze, Elektroanlagen, eine umfassende Sanierung der Heizungs-, Lüftungs-, 
und Klimaanlagen, Hallenboden, Deckenverkleidungen, etc.  

Ebenfalls im Kapitel Sanierung ist eine PV-Anlage auf dem Flachdach der bestehenden Doppelturn-
halle aufgeführt, welche für den bestehenden Hallenanteil mit 320ó000 Franken ausgewiesen wird. 
 
Kosten 
Die Kosten wurden aufgrund umfangreicher Abklärungen und verifizierten Grundlagen ermittelt. Es 
ergibt sich folgende Übersicht (KV ± 10 %): 

Sanierung bestehende Halle und Solaranlage 
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BKP Kostenstelle Betrag 

1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 28ô000 

2 
Gebäude (inkl. PV-Anlage mit Kosten von rund 320'000 Franken 
[inkl. MwSt.]) 

Fr. 3'064ô000 

4 Umgebung Fr. 50ô000 

5 Baunebenkosten Fr. 14ô000 

6 Reserve Fr. 150ô000 

9 Ausstattung Fr. 20ô000 

 Allgemeine Unterhaltsarbeiten (statt Budget) Fr. 270ô000 

T O T A L   Kostenvoranschlag Sanierung inkl. PV-Anlage bestehende Halle Fr. 3'596ô000 

 
Für die Erweiterung der Anlage mit einer dritten Halle 

BKP Kostenstelle Betrag 

1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 127ô000 

2 
Gebäude (inkl. PV-Anlage mit Kosten von rund 130ô000 Franken 
[inkl. MwSt.]) 

Fr. 3'567ô000 

3 Betriebseinrichtungen Fr. 183ô000 

4 Umgebung Fr. 180ô000 

5 Baunebenkosten Fr. 129ô000 

6 Reserve Fr. 150ô000 

9 Ausstattung Fr. 30ô000 

T O T A L   Kostenvoranschlag Erweiterung mit dritter Halle inkl. PV-Anlage Fr. 4'396ô000 

 
Zusammenfassung 

T O T A L   Kostenvoranschlag Sanierung inkl. PV-Anlage bestehende Halle Fr. 3'596ô000 

T O T A L   Kostenvoranschlag Erweiterung mit dritter Halle inkl. PV-Anlage Fr. 4'396ô000 

T O T A L   7'992'000 Franken bzw. gerundet Fr. 8'000ô000 

 
Kapital-, Betriebs- und Personalfolgekosten 
Die Kapitalfolgekosten ergeben sich aufgrund der jeweiligen Vorschriften über die Abschreibungen 
wie folgt: 

Jährliche Folgekosten Jahre   1 bis 10 Fr. 413ô028 

Jährliche Folgekosten Jahre 11 bis 15 Fr. 389ô328 

Jährliche Folgekosten Jahre 16 bis 20 Fr. 233ô994 

Jährliche Folgekosten Jahre 21 bis 35 Fr. 210ô594 

Jährliche Folgekosten Jahre 36 bis 40 Fr. 82ô080 

 
Die ermittelten, rechnerisch jährlich wiederkehrenden Betriebsfolgekosten ergeben sie wie folgt: 

Tiefbau 1 % 8ô050 

Hochbau 2 % 122ô280 

Mobilien 5 % 11ô650 

Total Betriebskosten  141ô980 

Die Budgets bzw. die Rechnungen der nächsten Jahre werden nach Abschluss des Projekts in der 
Funktion Bildung mit den entsprechenden Beträgen neu belastet. 
 
Personalfolgekosten sollten keine entstehen. Der Bereich Planung und Infrastruktur geht davon aus, 
dass die Hallenbetreuung unter den bestehenden Hauswarten aufgeteilt werden kann und keine 
Pensenerhöhung erforderlich ist.  
 
Im Zeitpunkt der Drucklegung der Gemeindeversammlungsbroschüre bestanden noch folgende of-
fenen Sachverhalte: 
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¶ Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage): Erstellung durch die EWK Energie AG (Elektrizitätswerk der 
Gemeinde) oder durch die Gemeinde mit Veräusserung des überschüssigen Solarstroms an die 
EWK Energie AG. 

¶ Swisslos-Fonds-Beitrag: Es wird erwartet, dass ein Beitrag gesprochen wird. Ein Gesuch wurde 
noch nicht gestellt. Es liegt somit keine verbindliche Beitragszusicherung vor. 

¶ Kulturförderung / Sportorganisationen: Es ist in Abklärung, ob und welche Beiträge zu erwarten 
sind. Im Fokus stehen Beleuchtung und Kulturförderung. 

¶ Förderbeiträge: An die Massnahmen der enegietechnischen Optimierungen bei der bestehenden 
Doppelturnhalle sowie an die PV-Anlage werden Förderbeiträge von 169'000 Franken erwartet. 
Es liegen noch keine verbindlichen Beitragszusagen vor. 

¶ Ortsbürgergemeinde: Die Ortsbürgergemeinde hat an die Erstellung der Holzschnitzelheizung 
rund ¼ der Erstellungskosten übernommen. Im Rahmen dieses Projekts wird darauf verzichtet, 
die Ortsbürgergemeinde um eine Beteilung an den Sanierungskosten anzufragen. Dies auch 
deshalb, weil ausgefallene Steuerungsanlagen bereits vor Inangriffnahme der Sanierung ersetzt 
werden müssen.  

 
Je nach Ausgang der Abklärungen können sich Änderungen im Bereich der Kapital- und Abschrei-
bungskosten ergeben.  
 
Zeitplan 
Es ist geplant, nach dem erforderlichen Baugesuchsverfahren mit dem Bau unmittelbar anschlies-
send an den Schulhausneubau Farbweg zu starten. Nach aktueller Planung wird dies Som-
mer/Herbst 2026 sein.  
 
 
ANTRAG 
 
Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 8ó000ó000 Franken (Kostenstand Januar 
2024 / inkl. 8.1 % MwSt.) für die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Doppelturnhalle, ab-
züglich Beiträge Dritter. 
 
 
 
3.2 Wasserleitungsersatz und Sanierung Strassenbelag Zinggen. 
 
Ausgangslage 
Die bestehende Wasserleitung im Bereich «Zinggen» genügt den Anforderungen des generellen 
Wasserversorgungsprojektes (GWP) nicht mehr. Die bestehende Graugussleitung Ø 120 mm mit 
Erstellungsjahr 1903 ist durch eine neue Leitung Ø 150 mm zu ersetzen. Das aktuelle «Generelle 
Wasserversorgungsprojekt (GWP)» von 2012 weist diese Massnahme mit Priorität 1 aus. 
 
Projekt 
Im von der Oberhubelstrasse abzweigenden Belchenweg ist auf einem rund 70 m langen Teilstück 
ein konventioneller Graben für den Leitungsersatz vorgesehen. Ebenso wird in der von der Oberhu-
belstrasse wegführenden Strasse ĂZinggenñ auf einer Länge von rund 120 m ein konventioneller 
Graben für die Leitungserneuerung vorgesehen. Anschliessend ist aufgrund der Inanspruchnahme 
eine Belagssanierung im KV enthalten. Zwischen Belchenweg und ĂZinggenñ erfolgt auf einer Lªnge 
von rund 80 m der Leitungsersatz im grabenlosen Verfahren. 
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Falls von weiteren Werkleitungseigentümern (EW, Kommunikation, Gas, etc.) Erneuerungsbedarf 
gegeben ist, erfolgt eine Koordination der Bauarbeiten.  
 
Kosten und Finanzielles 
Die Kosten (inkl. MwSt.) wurden aufgrund umfangreicher Abklärungen ermittelt. Es ergibt sich fol-
gende Übersicht (KV ± 10 %): 

Kostenstelle Betrag 

Wasserleitungsersatz «Zinggen» Fr. 365'000 

Strassenbau Fr. 215'000 

Strassenbeleuchtung Fr. 90'000 

Total Fr. 670'000 

*inklusive MwSt. Im Detail wird auf die vorliegenden Kostenvoranschläge verwiesen. 
Die Folgekosten belasten die Erfolgsrechnung in der Funktion «Gemeindestrassen» während 40 
Jahre mit rund 10'294 Franken pro Jahr. Bei der Funktion «Wasserwerk» sind dies während 50 Jah-
ren jªhrlich rund 10ô494 Franken bzw. 3.34 Rp./m3 Wasserverbrauchsgebühr. 
 
 
ANTRAG 
 
Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 670ó000 Franken (Kostenstand Dezember 
2023 / inkl. 8.1 % MwSt.) für den Wasserleitungsersatz Zinggen inkl. Sanierung des Strassenbelags. 
 
 
 
3.3 Projektierung Sanierung Entfelderstrasse (inkl. Werke und Strassenbeleuchtung / in-

nerorts). 
 
Ausgangslage 
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Aarau, plant die Sanierung der Entfelderstrasse zwi-
schen Oberentfelden und Kölliken. Am Dorfeingang von Kölliken liegen rund 190 m der Strasse, die 
vom Sanierungsvorhaben erfasst wird, im Innerortsbereich. Die Gemeinde hat an die Kosten dieses 
Strassenabschnitts 35 % der Kosten zu tragen.  
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Im Innerortsbereich sind eine Erneuerung der Wasserleitung aus dem Jahre 1949 sowie der Ergän-
zung der Strassenbeleuchtung um fünf Leuchten vorgesehen. 
 
Projektierung 
Die Erarbeitung eines entsprechenden Vorprojekts erstreckt sich über mehrere Jahre und kostet 
49ó000 Franken. Aufgrund des Umstands, dass die Planung nicht in einem Kalenderjahr abge-
schlossen werden kann, ist ein Verpflichtungskredit erforderlich.  

 

Die Projektierungskosten basieren auf folgenden Kostenannahmen: 

Kostenstelle Betrag 

Kostenanteil Gemeinde für Kantonsstrassensanierung Fr. 30ô000 

Ergänzung Strassenbeleuchtung Fr. 2ô500 

Wasserleitungsersatz Fr. 16ô500 

Total Fr. 49'000 

 
Planungsinhalt 
Die Projektierung führt zu einem Kostenvoranschlag ± 10 %. Weiter ist vorgesehen, den Dorfein-
gang aufzuwerten (z.B. Eingangsinsel, Ökologie) und dafür einen Landschaftsplaner beizuziehen.  
 
Kosten 
Im Finanzplan der Gemeinde sind die Kosten der Kantonsstrassensanierung nicht enthalten. Es 
macht jedoch durchaus Sinn, die vorerwähnten Arbeiten im Rahmen des kantonalen Strassensanie-
rungsprojekts anzugehen.  
 
Die Folgekosten der Planung belasten die Erfolgsrechnung in der Funktion «Kantonsstrassen» wäh-
rend 40 Jahren mit rund 1ó097 Franken pro Jahr. Bei der Funktion «Wasserwerk» sind dies während 
50 Jahren jährlich rund 474 Franken bzw. 0.16 Rp./m3 Wasserverbrauchsgebühr. 
 
 
ANTRAG 
 
Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 49ó000 Franken (Kostenstand Januar 2024 / 
inkl. 8.1 % MwSt.) für die Projektierung der Sanierung der Kantonsstrasse (Entfelderstrasse / Teil-
stück innerorts) inkl. Ergänzung der Strassenbeleuchtung und Erneuerung der Wasserversorgungs-
anlagen. 
 
 
 
3.4 Projektierung Hochwasserschutz (Gesamtprojekt). 
 
Vorgeschichte 
Die Gemeindeversammlung hat am 26. November 2021 einen indexierten Verpflichtungskredit von 
brutto 193ó000 Franken als Gemeindebeitrag f¿r das Vorprojekt ĂHochwasserschutz Kºllikerbachñ 
bewilligt. Dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer, Sekti-
on Wasserbau, Aarau, obliegt in diesem Projekt die Federführung.  
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Erkenntnisse aus dem Vorprojekt 
Das Vorprojekt diente dazu, die vorteilhafteste Variante Ă¦berleitung des M¿libachs aus dem Gebiet 
Obermatten (Höhe Stockacher) in die Uerke (Höhe Bläumatt) aus dem vertieften Variantenstudium 
näher zu untersuchen und die Mach-
barkeit sowie die Rahmenbedingun-
gen zu prüfen und abzuklären. Es ist 
vorgesehen, den Mühlebach mittels 
Stollen überzuleiten. 
 
Auf Wunsch des Gemeinderates gilt 
es auch, die Seitenbäche zu Müli-
/Köllikerbach in die Gesamtbetrach-
tung einzubeziehen. Weiter geht es 
nun darum, die für den Hochwasser-
schutz konkret erforderlichen Mass-
nahmen auf Stufe Bauprojekt zu pla-
nen. 
 
Projektierungskosten 
Für die weitere Projektierung ist mit folgenden Kosten (inkl. MwSt.) zu rechnen: 

Kostenstelle Betrag 

Hochwasserschutz Köllikerbach Gemeindeanteil (55 %) Fr. 264ô000 

Massnahmen an Seitenbächen (Vor- und Bauprojekt) Fr. 204ô500 

Total Fr. 468ô500 

Im Finanzplan sind f¿r den Hochwasserschutz Nettokosten f¿r die Gemeinde von rund 5ó000ó000 
Franken eingestellt.  
 
Finanzen / Realisierung 
Der Hochwasserschutz ist eine Aufgabe, welche aus allgemeinen Steuermitteln, also nicht durch 
Gebühren, zu finanzieren ist. Die Realisierung ist nach aktuellem Stand ab 2026/2027 vorgesehen. 
 
Die Folgekosten der Planung belasten die Erfolgsrechnung in der Funktion «Gewässerverbauun-
genè wªhrend 50 Jahren mit rund 13ó469 Franken pro Jahr.  
 
 
ANTRAG 
 
Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 468ó500 Franken (Kostenstand Januar 2024 
/ inkl. MwSt.) als Gemeindebeitrag an den Kanton (Kostenbeteiligung) für das Bauprojekt Hochwas-
serschutz Köllikerbach sowie für die Massnahmen an den Seitenbächen. 
 
 
 
 
 

4. Genehmigung Landerwerb Parzellen 452 und 3149. SMDK. 
 

Ausgangslage 
Pro Natura und die Gemeinde Kºlliken haben von der SMDK rund 80ó000 m2 Land (Grundstück-Nr. 
468 und 3201) f¿r total 800ó000 Franken (Miteigentum zu je 50 %) erworben. Das ehemalige Depo-
nieareal liegt ausserhalb Baugebiet. Heute geht es um den Erwerb des im Baugebiet liegenden 
Landes des Konsortiums SMDK mit einer Fläche von rund 8ó000 m2 zu 3ó260ó000 Franken, inkl. der 
sich darauf befindlichen Gebäude. 
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Angebotsdetails 
Das Angebot umfasst das im Baugebiet liegende Gebiet zwischen Safenwilerstrasse und Hofgässli, 
welches sich im Eigentum des Konsortiums SMDK befindet (Parzellen 452 und 3149), inklusive der 
sich darauf befindenden Gebäude.  
 

 
Finanzielles 
Der Kaufpreis beträgt 3'260'000 Franken und wurde von der Konsortialenversammlung so festge-
legt. Da für die SMDK die Zufahrt zum Deponiegelände weiterhin nutzbar sein muss, wurde ein 
Übergang von Nutzung und Schaden auf den 1. Januar 2026 festgelegt. Auf dieses Datum hin ist 
der Kaufbetrag zu begleichen. Da auch nach dem 1. Januar 2026 die SMDK das Areal, insbesonde-
re die Zufahrt, nutzen wird, wird diese Nutzung vor dem Übergang von Nutzen und Schaden noch 
vertraglich geregelt. 

Das Areal bildet für die Gemeinde Finanzvermögen. Die Bilanzierung erfolgt zum Erwerbspreis, wo-
bei pro Amtsperiode eine Neubewertung erfolgt.  

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen 
Aufgabenerfüllung jederzeit veräussert werden können (§ 84a GG), Es handelt sich dabei um Ver-
mögensanlagen. Grundsätzlich dürfen solche Anlagen den Finanzhaushalt nicht belasten, sondern 
sollen einen Ertrag abwerfen oder einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen (§ 91b Abs. 1 
GG). 

Die Verzinsung des für den Kauf erforderlichen Fremdkapitals beträgt aktuell geschätzt rund 70'000 
Franken jährlich. Weiter kommen die Betriebs- und Unterhaltskosten dazu. In Abzug gebracht wer-
den könnten allfällige Erträge. 
 
Gemeindeinteresse und Umsetzung 
Für den Gemeinderat hat ein Baulanderwerb eine strategische Dimension. Es geht vor allem um die 
Möglichkeit, die Entwicklung des Oberdorfs mitgestalten zu können. Die in der Bauzone liegende 
Fläche ist im Zonenplan der Wohn- und Arbeitszone WA2 zugewiesen. In § 10 Abs. 1 der Bau- und 
Nutzungsordnung wird dazu folgendes ausgef¿hrt: ĂDie Wohn- und Arbeitszonen WA 2 und WA 3 
sind für Wohnbauten, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie landwirtschaft-
liche Bauten bestimmt.ñ 
 
Altlastenkataster 
Das Bauland ist fast vollständig im Altlastenkataster aufgeführt. 
Die gelbe (helle) Flªche ist als als ĂBelastet, keine schªdlichen 
oder lästigen Einwirkungen zu erwartenñ und die orange 
(dunklere) Flªche ist als ĂBelastet, weder ¿berwachungs- noch 
sanierungsbed¿rftigñ eingestuft. 

Der Altlastenkataster kennt sechs Belastungskategorien. Der 
Katastereintrag betrifft die zwei geringsten Belastungskate-
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gorien. Es sind auf dem fragalichen Areal weder Sanierungs- noch Überwachungsbedürfnisse 
ausgewiesen. 

Die Haftung bei allenfalls erforderlichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Altlasten richtet sich 
nach dem Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG).  
 
Zuständigkeit 
Die Gemeindeordnung ermªchtigt den Gemeinderat unter anderem, Landerwerbe bis 500ó000 Fran-
ken pro Fall in eigener Kompetenz abschliessen zu können. Im vorliegenden Fall übersteigt der 
Kaufpreis diese Summe. Daher hat die Gemeindeversammlung über diesen Landerwerb zu ent-
scheiden. 
 
Empfehlung des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt aus drei Gründen den Erwerb des fraglichen Baulandes: 

¶ Die Zukunft und die Entwicklung des Oberdorfs kann mit dem Erwerb dieses Baulandes aktiv 
mitgestaltet werden. 

¶ Es ist in Kölliken eine einmalige Chance, Bauland mit rund 8'000 m2 erwerben zu können. 

¶ Das Areal bietet Potenzial sowohl als Wohnraum als auch als Arbeitszone. Die SBB-Haltestelle 
«Oberdorf» liegt praktisch vor der Haustüre. 

Hinweis: Frau Gemeinderätin Franziska Dietz Alberti trat und tritt bei der Beratung und Behandlung 
dieses Geschäfts im Gemeinderat in den Ausstand, da ihre Mutter Eigentümerin der angrenzenden 
Parzelle 1782 ist. 
 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat sei zu ermächtigen, die Parzellen 452 und 3149 (8ó018 m2 Bauland) f¿r 3ó260ó000 
Franken zu erwerben. 
 
 
 
 
 

5. Gemeindeordnung. Änderung. 
 

Grundlagen 
Die Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2023 hat dem Gemeinderat den Vorschlag eines Stimm-
berechtigten überweisen, die offiziellen Publikationen ergänzend zum Landanzeiger neu auch auf 
der offiziellen Homepage der Gemeinde vorzunehmen und § 7 der Gemeindeordnung entsprechend 
zu ändern. Der Vorschlag wurde dem Gemeinderat mit 32 zu 21 Stimmen überwiesen. 
 
Die Gemeindeordnung 
Die Gemeindeordnung basiert auf dem am 1. Juli 1981 in Kraft getretenen Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden. Der Gemeinderat hat aufgrund des überwiesenen Vorschlags die Gemeindeordnung 
auf weitere Anpassungen überprüft. Die Umsetzung des Vorschlags bzw. die weiteren Anpassun-
gen werden wie folgt vorgeschlagen: 

¶ Heute steht in der Gemeindeordnung, dass die vorgeschriebenen Veröffentlichungen im «Land-
anzeiger» zu erfolgen haben. Der Vorschlag beinhaltet, dass ergänzend zum Landanzeiger die 
vorgeschriebenen Veröffentlichungen auf der offiziellen Homepage der Gemeinde erfolgen sol-
len. Da die mediale Zukunft heute nicht abschliessend beurteilt werden kann, schlägt der Ge-
meinderat vor, dem Gemeinderat die Festlegung des amtlichen Publikationsorgans zu übertra-
gen. Damit ist es möglich, dem Vorschlag nachzukommen oder auch je nach Entwicklung ohne 
erneute Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung mit obligatorischem Referendum 
diese Frage zu klären. 

¶ Weiter werden in der Gemeindeordnung die Bezeichnungen «Gemeindeammann» und «Vize-
ammann» verwendet. Im Sinne der sprachlichen Entwicklungen schlägt der Gemeinderat vor, 
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neu die Begriffe «Gemeindepräsident / Gemeindepräsidentin», bzw. «Vizepräsident / Vizepräsi-
dentin» zu verwenden. 

 
Änderungen 
Basierend auf die Prüfung des Rechtsdienst der Gemeindeabteilung werden folgende Änderungen 
und Ergänzungen in der Gemeindeordnung vorgeschlagen:  

a. § 2  
d)  Gemeindeammann Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin 

b. § 5  
Zusammensetzung 

Der Gemeinderat besteht aus Gemeindeammann Gemeindepräsident oder Gemeindepräsiden-
tin, Vizeammann Vizepräsident oder Vizepräsidentin und drei Mitgliedern. 

Aufgaben, Befugnisse 

e) Festlegung des amtlichen Publikationsorgans.  
 
Rechtliches 
Aktuell läuft eine Totalrevision des Gesetztees über die Einwohnergemeinden. Geplant ist, dass das 
neue, noch zu verabschiedende Gesetz auf 2027 in Kraft treten soll. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass als Folge dieser neuen Rechtsgrundlage, die Gemeindeordnung wiederum anzupassen ist. 

Die Änderung der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum (Urnenabstim-
mung). Diese ist bei positivem Entscheid der Gemeindeversammlung voraussichtlich am 22. Sep-
tember 2024 möglich. Abschliessend ist die Genehmigung des Regierungsrates einzuholen. Die In-
kraftsetzung der geänderten Bestimmungen ist auf 1. Januar 2025 vorgesehen. 
 
 
ANTRAG 
 
Genehmigung der Änderung und Ergänzung der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Kölli-
ken. 
 
 
 
 
 

6. Zusammenführung der Bevölkerungsschutzregionen «Suhrental-Uerken-
tal» und «Zofingen». 

 
Ausgangslage 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat 2014 die Konzeption Zivilschutz Aargau 2013 für eine 
Neuorganisation der Bevölkerungsschutzregionen im Kanton Aargau genehmigt. Diese Konzeption 
sieht die Schaffung von elf Bevölkerungsschutzregionen mit je einem Regionalen Führungsorgan 
(RFO) und einer Zivilschutzorganisation (ZSO) bis Ende 2019 vor. 

Diese Konzeption Zivilschutz Aargau 2013 bedeutet für unsere Regionen den Zusammenschluss 
der drei ursprünglichen Bevölkerungsschutzregionen Wartburg (Aarburg, Oftringen), Zofingen Regi-
on (Brittnau, Murgenthal, Rothrist, Strengelbach, Vordemwald, Zofingen) und Suhrental-Uerkental 
(Bottenwil, Hirschtal, Holziken, Kirchleerau, Kölliken, Moosleerau, Muhen, Reitnau, Safenwil, 
Schlossrued, Schmiedrued, Schöftland, Staffelbach, Uerkheim, Wiliberg) zu einer einzigen Bevölke-
rungsschutzregion. 

Die Bevölkerungsschutzregionen Wartburg und Zofingen Region waren gegenüber dieser Konzepti-
on von Beginn weg positiv eingestellt und haben sich schlussendlich ohne die Region Suhrental-
Uerkental per 1. Januar 2023 zur Bevölkerungsschutzregion Region Zofingen zusammengeschlos-
sen. Dies, weil die Bevölkerungsschutzregion Suhrental-Uerkental sich für den Verbleib als selb-
ständige Bevölkerungsschutzregion stark gemacht und den Auftrag des Regierungsrates für einen 
Zusammenschluss mit den Regionen Wartburg und Zofingen Region bis vor Verwaltungsgericht an-
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gefochten hat. Das Verwaltungsgericht hat den Entscheid des Regierungsrates bestätigt und damit 
den Zusammenschluss der Bevölkerungsschutzregion Suhrental-Uerkental mit der Region Zofingen 
vorgegeben.  

Im August 2023 hat der Regierungsrat den Antrag um Fristerstreckung des Zusammenschlusses 
der beiden Bevölkerungsschutzregionen Suhrental-Uerkental und Region Zofingen bis zum 31. De-
zember 2024 gutgeheissen. 

Im November 2023 wurde das entsprechende Zusammenführungsprojekt initialisiert und per 1. Ja-
nuar 2024 gestartet. 

Die beiden ZSO Suhrental-Uerkental und Region Zofingen wie auch die beiden RFO arbeiten opera-
tiv bereits heute gut zusammen. Gestützt auf dieser Tatsache konnte gemeinsam ein entsprechen-
der Projektauftrag als Grundlage für das Projekt erstellt werden. Dieser Projektauftrag wurde von 
der Regionalen Bevölkerungsschutzkommission Region Zofingen und dem Vorstand des Bevölke-
rungsschutzverbandes Suhrental-Uerkental genehmigt und am 23. Januar 2024 beidseits unter-
zeichnet. 

Auf Grund eines personellen Abgangs bei der Zivilschutzstelle der ZSO Suhrental-Uerkental und in 
Anbetracht des zeitgleich anlaufenden Zusammenführungsprojektes, hat der ZSO Region Zofingen 
per 1. Januar 2024 die Zivilschutzstellenleitung der ZSO Suhrental-Uerkental im Sinne einer vo-
rausschauenden Übergangslösung übernommen. 
 
Ziele 
Mit dem Zusammenschluss der beiden Bevölkerungsschutzregionen sollen folgende Ziele erreicht 
werden: 

¶ Umsetzen der Konzeption Zivilschutz Aargau 2013 und des regierungsrätlichen Auftrages. 

¶ Umsetzung gemäss neuem Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz Aargau (BZG AG) bis am 31. 
Dezember 2024. 

¶ Sicherstellen des gleichen und hohen Schutzes für alle Gemeinden und gleiche Mitsprachemög-
lichkeit für alle Gemeinden. 

¶ Sicherstellen und entwickeln von noch besser aufgestellten Organisationen ZSO und RFO. 

¶ Schaffen und nutzen von Synergien. 
 
Zusammenschluss in Kürze 
Unter Berücksichtigung der Stärken beider Zivilschutzorganisationen und Regionalen Führungsor-
gane werden die Aufgaben, das Personal, die Fahrzeuge und das Material der ZSO und des RFO 
Suhrental-Uerkental in die vorhandenen und wo notwendig gezielt anzupassenden Strukturen der 
ZSO und des RFO Region Zofingen integriert. Die zusammengeschlossenen Organisationen heis-
sen ZSO Region Zofingen und RFO Region Zofingen.  

Die Regelung des Zusammenschlusses erfolgt mit einem Gemeindevertrag. Als Basis dient der be-
stehende Gemeindevertrag der Bevölkerungsschutzregion Region Zofingen. Der Gemeindeverband 
Bevölkerungsschutz der Region Suhrental-Uerkental wird per 31.12.2024 aufgelöst. 

Alle 23 Gemeinden sind in der Regionalen Bevölkerungsschutzkommission (RBK) vertreten, haben 
je ein Stimmrecht und können damit unabhängig der Gemeindegrösse gleichberechtigt mitwirken.  
 
Finanzen 
Der Kostenverteilschlüssel der gemeinsamen Rechnung erfolgt nach Anzahl Einwohnende. Rech-
nungsführende Gemeinde ist Zofingen (Leitgemeinde). Material, Geräte und Fahrzeuge sind in 
gleichwertiger Qualität und Quantität vorhanden und werden ohne gegenseitige Verrechnung von 
beiden bestehenden Regionen in die neue Organisation eingebracht. 

Mit dem Zusammenschluss ist eine Nettoaufwandreduktion in fünf Jahren von 10 bis 20 % gegen-
über vor dem Zusammenschluss zu erwarten. Im ersten Jahr dürften die Nettokosten für die Ge-
meinden der heutigen Bevölkerungsschutzregion Suhrental-Uerkental bereits um etwa 12%, für die 
Gemeinden der heutigen Bevölkerungsschutzregion Zofingen um rund 4% sinken. 
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Budget 2025: Nettoaufwand pro Einwohnenden 

 Ohne  
Zusammenschluss 

Mit  
Zusammenschluss 

Differenz 

Gemeinden Region Suhrental-Uerkental Fr. 19.50 Fr. 17.10 -12 % 

Gemeinden Region Zofingen Fr. 17.90 Fr. 17.10 -4 % 

 
Zivilschutzorganisation (ZSO) 
Der Sollbestand der neuen ZSO ist bei 695 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) angesetzt. Diese 
AdZS werden in die heutige Organisationsstruktur der ZSO Region Zofingen integriert und dabei 
wird die Organisation gezielt und bedarfsorientiert skaliert. Dabei ist insbesondere bei den Milizka-
dern die breite Verankerung in den verschiedenen Gemeinden der neuen Bevölkerungsschutzregion 
wichtig und angestrebt. 

Damit einerseits für alle Gemeinden der gleiche Schutz sichergestellt, Redundanzen gewährleistet 
und auch Optimierungen beim Betrieb, Unterhalt und Wartung möglich werden, wird auf eine de-
zentrale Bereitstellung der Einsatzelemente sowohl beim Personal als auch beim Material gesetzt. 
Konkret bedeutet dies ein zentraler Logistikstandort (oberirdisches Zivilschutzmagazin) in Zofingen 
zur Sicherstellung einer Schwergewichtsbildung und schnellen Schlagkraft im Einsatzfall sowie ein-
fachen und optimierten Abläufen im Ausbildungsdienst und beim alltäglichen Betrieb. Weiter wird mit 
einem Aussenstandort im Raum Suhrental-Uerkental ein dezentraler Einsatz sowie eine Redundanz 
von Mittel, Personal und Führung ermöglicht. 

Die Zivilschutzstelle ist in Zofingen in den Bereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz eingebettet, 
erlaubt die Nutzung von Synergien und kurze Wege zur Leitgemeinde. 

Die Anzahl angestellter Mitarbeitenden und deren Funktion richtet sich nach den zu erfüllenden Auf-
gaben, optimierten Strukturen und dem Grundsatz, dass mit den dafür notwendigen angestellten 
Mitarbeitenden die Miliz entlastet und damit das Milizsystem gestärkt resp. auch in Zukunft gesichert 
wird. Alle Mitarbeitenden sind bei der Leitgemeinde angestellt. 
 
Regionales Führungsorgan (RFO) 
Für die zusammengeschlossene Bevölkerungsschutzregion wird ein RFO gebildet.  

Die Organisationsstruktur baut auf der heutigen Struktur des RFO Region Zofingen auf, wird gezielt 
skaliert und erlaubt die einsatzmässige Etablierung von mehreren Teilstäben, welche gleichzeitig 
und selbständig in verschiedenen Räumen der neuen Bevölkerungsschutzregion eingesetzt werden 
können.  

Die Alimentierung der Mitglieder des RFO setzt auf funktionsbezogene Mitwirkung und Verankerung 
in den Verschiedenen Räumen der neuen Bevölkerungsschutzregion. Dies ist insbesondere bei den 
Stabschefs Stellvertreter (Miliz) sicherzustellen. Der Kernstab besteht aus festangestellten Mitarbei-
tenden des Bereiches Feuerwehr und Bevölkerungsschutz der Stadt Zofingen und ermöglicht ein 
zeitverzugsloses Bearbeiten des Tagesgeschäftes, die Sicherstellung von permanenten Schnittstel-
len zu Kanton und Gemeinden und die Entlastung und damit Sicherstellung des Milizprinzips. 

Organisatorisch geführt wird das RFO durch den Stabschef (Mitglied Kernstab). Dieser stellt sicher, 
dass das RFO die notwendigen Entscheidungsgrundlagen bei der Einsatzplanung aber auch bei der 
Einsatzführung erarbeitet. Die Rolle des Chef RFO ist dem jeweils zuständigen Mitglied der Regio-
nalen Bevölkerungsschutzkommission (aktiver Gemeinderat) zugewiesen. 
 
Gemeindevertrag 
Die Zusammenarbeit wird im Gemeindevertrag zwischen der Stadt Zofingen (Leitgemeinde) und 
den 22 Vertragsgemeinden geregelt. Der Vertrag baut auf den oben erwähnten Eckpunkten und 
dem bestehenden Gemeindevertrag der Region Zofingen auf. 

Der Start des gemeinsamen Bevölkerungsschutzes und des Zivilschutzes in der Region Zofingen 
soll am 1. Januar 2025 erfolgen. 

Mit Annahme des Gemeindevertrages wird gemªss Ä 29 b) der Gemeindeverband ĂBevºlkerungs-
schutz der Region Suhrental-Uerkentalñ resp. dessen Satzungen vorbehªltlich der Zustimmung des 
Regierungsrates aufgelöst. 
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Sowohl die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes ĂBevºlkerungsschutz der Region 
Suhrental-Uerkentalñ wie auch die Regionale Bevºlkerungsschutzkommission Region Zofingen un-
terstützen den vorliegenden Gemeindevertrag. 

Der Gemeindevertrag kann auf der gemeindeeigenen Homepage www.koelliken.ch heruntergeladen 
oder bei der Gemeindekanzlei (gemeindekanzlei@koelliken.ch / 062 737 09 011) in gedruckter 
Form bestellt werden. 
 
 
ANTRÄGE 
 
1. Der Gemeindeverband ĂBevºlkerungsschutz Region Suhrental-Uerkentalñ sei per 31. Dezember 
2024 aufzulºsen und das Vermºgen in die Zivilschutzorganisation ĂRegion Zofingenñ zu ¿berf¿h-
ren. 

2. Genehmigung des Gemeindevertrags mit der Stadt Zofingen über den gemeinsamen Bevölke-
rungsschutz und den Zivilschutz ab 1. Januar 2025. 

 
 
 
 

  

mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch
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Rechenschaftsbericht Einwohnergemeinde 
 
 

 

0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 

1. Bevölkerungsdaten 
(Datenerhebung Einwohnerkontrolle vom 29.01.2024) 
 

Einwohnerbewegungen  

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 

Zuzüge 396 331 378 442 460 

Wegzüge 306 372 309 320 261 

Geburten 46 51 46 40 51 

Todesfälle 28 54 40 32 35 

TOTAL Einwohner am 31.12. 4563 4554 4642 4770 5011 

 

Entwicklung der Einwohnerzahlen 
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Einwohner nach Konfessionen 

 
 
 

2. Gemeindeversammlungen 

Im Jahr 2023 haben die Gemeindeversammlungen am 16. Juni 2023 sowie am 24. November 
2023 stattgefunden. Folgende materiellen Beschlüsse wurden gefasst:  

 
Am 16. Juni 2023: 

¶ Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022. 

¶ Rechenschaftsbericht 2022. 

¶ Rechnung 2022. 

¶ Sanierung Dach Museum. 

¶ Sanierung Wasserleitung Aegerten. 

¶ Stellenplan Einwohnergemeinde. 

¶ Verschiedenes. 

 
Am 24. November 2023: 

¶ Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. Juni 2023. 

¶ Dienstbarkeitsvertrag Transitgas AG. 

¶ Tauschvertrag mit Parzellierung zwischen SBB und Ortsbürgergemeinde. 

¶ Dienstbarkeitsvertrag mit nördlichen Nachbarn. 

¶ Ermächtigung des Gemeinderates zum Abschluss eines Baurechts-vertrages. 

¶ Immobilienentwicklung Breitenegg. 

¶ 5. Budget 2024. 

¶ Verschiedenes. 
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Die Beteiligung an den Gemeindeversammlungen (in % der Stimmberechtigten) 

 

 
 

3. Behörden und Kommissionen (Stand per 31.12.2023) 

Gemeinderat 

Gemeindeammann 

Mario Schegner 
Allgemeine Verwaltung, Öffentliche 
Ordnung und Sicherheit, Verteidi-
gung 

seit 01.01.2018,  
im Rat seit 01.01.2014 

Vizeammann 
Andreas von Gunten 
Bildung 

seit 10.02.2019,  
im Rat seit 01.01.2014; 
Rücktritt per 31.12.2023 

Gemeinderätin 
Mirjam Bossard-Hilfiker 
Gesundheit; Soziale Sicherheit; Fi-
nanzen und Steuern 

seit 10.02.2019 

Gemeinderat 
Jan Siegenthaler 
Verkehr und Nachrichtenübermitt-
lung, Tiefbau 

seit 01.01.2022 

Gemeinderat 
Sandro Suter 
Kultur, Sport & Freizeit, Hochbau, 
Volkswirtschaft 

seit 01.01.2022 

 

  

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%
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Finanzkommission 

Präsidentin Elian Egli-Matter seit Januar 2022 

Vizepräsidentin Nicole Ledergerber seit Januar 2022 

Mitglied Christine Wein-Kern seit Januar 2020 

Mitglied Christian Hug seit Januar 2022 

Mitglied Daniel Jost seit Januar 2022 

 
Steuerkommission 

Präsident Manfred Müller 
seit 01.01.2022, in der Steuer-
kommission seit 01.01.2002 

Vizepräsidentin Monika Ulrich seit Januar 2022 

Mitglieder Rolf Hess seit Januar 2010 

Ersatzmitglied Marc Zubler seit Januar 2022 

 
Wahlbüro 

Stimmenzählerin Corinne Burkart 
seit 01.01.2014,  
im Wahlbüro seit 01.01.2010 

Stimmenzählerin Jeannine Felber seit Januar 2018 

Ersatzleute Roland Frei seit Januar 2022 

Ersatzleute Johanna Huggler-Hilfiker seit Januar 2018 

 
 

4. Tätigkeit des Gemeinderates  

Entsprechend der Legislaturplanung hat der Gemeinderat 2023 seinen Fokus unter anderem 
auf folgende Themen gelegt: 

¶ Abschluss der Verwaltungsreform inkl. neuem Personalreglement 

¶ Raumplanungsfragen und ïverfahren 

¶ Schulraumfragen 

¶ Mobilität - Verkehr 

¶ Unterhalt der Gemeindeinfrastruktur 

¶ Gemeindefinanzen 
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5. Gemeindedienste 

 
 
 

  

0

117

45

106

132

43

79

29

5

3

57

26

111

147

30

112

25

6

Verschiedenes

Bauen, Umwelt, Verkehr

Bildung, Kirche, Kultur

Finanzen, Steuern, Versicherungen

Gemeindeorganisation

Öffentliche Sicherheit

Soziales Netz

Versorgung, Werke

Volkswirtschaft

Geschäftslast Gemeinderat  gemäss der 2022
protokollierten Geschäfte (Anzahl)

2023 2022



36 
 

Stellenplan 

Bereich Soll (bewilligt) Ist (besetzt) Abweichung 

Verwaltung 
(inkl. Schule) 

18.0 Stellen 13.9 Stellen -4.1 Stellen 

Dienste 
(Werkhof, Hauswarte, 
Schwimmbad) 

11.5 Stellen 8.8 Stellen -2.7 Stellen 

 
Austritte 

30.06. Jeffrey Knaus, Sachbearbeiter Gemeindekanzlei und Stv. Leiterin Einwohnerkontrolle 

31.07. Martina Colaj, Lernende Kauffrau 

30.09. Rahel Jordi, Fachfrau Betriebsunterhalt/Haudienst (Hauswartin) 

30.11  Cindy Hochuli, Gemeindeschreiber-Stv. 
 

Eintritte  

01.08. Martina Colaj, Sachbearbeiterin Bauverwaltung (Teilzeit) 

07.08. Marina Wicki, Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei und Leiterin-Stv. Einwohnerkontrolle 

01.09. Nicola Peter, Fachmann Betriebsunterhalt/Haudienst (Hauswart) 
 
 
Nicht im Stellenplan enthalten (Bewilligung via Budget) 

Lernende 

3 Kaufleute 

2 Fachleute Betriebsunterhalt Hausdienste 

1 Fachperson Betriebsunterhalt Werkdienste 
 

Teilzeitmitarbeitende im Stundenlohn 

Reinigungspersonal Schulanlagen (ca. 1.4 Stellen) 

Hauptreinigung Schulanlagen 

Teilzeitangestellte Schwimmbad (Mai bis September). 
 
 

6. Betreibungsamt 

Das regionale Betreibungsamt Oberentfelden ist für die Betreibungsfälle in Kölliken zuständig. 
Folgende Anzahlen an Betreibungen wurden verzeichnet: 

Betreibungsbegehren 
2019 2020 2021 2022 2023 

1ó680 1ô450 1ô690 1ô467 1ô631 

Der Anteil am Netto-Gebührenertrag 2022 (Anteil Gemeinde Kölliken) betrug 31'833.90 Fran-
ken. 
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7. Verwaltungsliegenschaften  
 

Gebäude Baujahr Lage Funktion Letzte Sanierung 

Gemeinde-
haus 

1867 Hauptstrasse 38 

Gemeindehaus, 
Schulsozialarbeit, 
Ludothek, Musik-
gesellschaft, Kin-
dergarten 

1994 Sanierung 
Westteil (Treppen-
hauserschliessung 
2. OG) 
2021 diverse Bo-
denbelags- und 
Malerarbeiten  
2022 Liftersatz  

Villa Clara 1879 Hauptstrasse 42 
Bibliothek, 
Spielgruppe 

2020/2021 
Aussensanierung 

Werkhof 1973 Risigasse 2 
Bauamt, Feu-
erwehr, Woh-
nung/Büro 

2020/2021 
Aussen- und In-
nensanierung 
Wohnung 

 
 

1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 
 
1.  Polizei 

Für die gemeindepolizeilichen Dienste besteht mit der Regionalpolizei Zofingen ein Gemeinde-
vertrag. Kölliken wird vom Regionalpolizeiposten Schöftland, Dorfstrasse 1, aus betreut. In Not-
fällen kann die Polizei über den Notruf 117 erreicht werden.  
 

Die Kosten für die Gemeindepolizei-Dienstleistung betragen: 

Gemeindebeitrag an  
Regionalpolizei in Franken 

2019 2020 2021 2022 2023 

153ó220 160ô774 176ô256 176ô578 188'043 

 
2.  Feuerwehr  

 Das Kommando über die Feuerwehr liegt bei Herrn Fabian Bircher. 80 Personen leisten 
Feuerwehrdienst. Im Jahr 2023 wurden 27 Ernstfalleinsätze (Vorjahr 42) geleistet. Die Minimal-
bestände (personell und materiell) sind erfüllt. Die Hauptübung fand am 28. Oktober 2023 statt. 

 
3.  Zivilschutz  

Der Vorstand behandelte an 4 ordentlichen Sitzungen die laufenden Geschäfte im Jahre 2023. 
 
Personelles  
Cristina Ogul, Leiterin der Zivilschutzstelle kündigte ihr Anstellungsverhältnis per 30.11.2023. 
Sie wurde an der Vorstandssitzung, vom 22. November 2023 verabschiedet und ihre wertvolle 
Arbeit bestens verdankt. 
 
Verwarnungen / Verzeigungen / Ausschluss 
Leider musste in diesem Jahr ein drastischer Anstieg von AdZS (Angehörige des Zivilschutzes) 
verzeichnet werden, welche nicht zu ihren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen / Wie-
derholungskurse einrückten. Auch wurde ein vermehrtes zu spät einrücken festgestellt. Ein 
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Nicht- oder zu spät Einrücken hat zur Folge, dass ein Administrativstrafverfahren eröffnet wird. 
2023 erfolgten 10 Verwarnungen und 8 Anzeigen. 
 
Entlassungen/Bestand 
Per 31.12.2023 wurden 23 AdZS aus der Schutzdienstpflicht entlassen. Personalbestand (per 
01.01.2024): 165 AdZS / Neueinteilungen: 11 AdZS 
 
Tätigkeiten 2023 
Aufgrund der Pandemie geschuldeten Ausbildungsrückständen wurde das Jahr 2023 genutzt 
um alle AdZS wieder auf den aktuellen Stand, gemäss Vorgaben von Bund und Kanton zu brin-
gen. Somit lag das Schwergewicht in der Grund- und Detailausbildung in allen Bereichen. 

Speziell wurde mit verschiedenen Ausbildungseinheiten und Workshops neue und bestehende 
Kader für ihre Führungsfunktionen fit gemacht. 

Im Herbst/Winter 2022 war die Energiekrise und die sich anbahnende Strommangellage ein 
Hauptthema, waches auch den Zivilschutz stark beschäftigte. 

Lange war nicht klar, in welche Richtung sich die Problematik entwickeln würde. Um bei even-
tuellen Stromabschaltungen infolge Mangellage, vorbereitet zu sein, wurden alle Angehörigen 
des Zivilschutzes im Januar 2023 zu einer Ausbildungseinheit aufgeboten. Innert 4 Tagen wur-
den alle AdZS auf den Betrieb von Notfalltreffpunkten (NTP) und Funkkommunikation (Polycom) 
vertieft ausgebildet. 
 
Projekte 2023 
Nebst dem normalen Tagesgeschäft und Dienstbetrieb beschäftigten uns, hauptsächlich fol-
gende Projekte: 

¶ Unterbringung von Flüchtlingen 

¶ Obligatorische Sicherheitsveranstaltungen 

¶ Zusammenschluss ZSO Suhrental-Uerkental und Zofingen Region 
 
Aufgrund Kündigung der Zivilschutzstellenleiterin, Cristina Ogul per 30. November 2023 werden 
die Zivilschutzstellen Suhrental-Uerkental und Zofingen, bereits per 01. Januar 2024 zusam-
mengeführt. 
 
Dienstanlässe 2023 
 

Kategorie 
Anzahl 

Dienstanlässe 
 

Total 
Diensttage 

Wiederholungskurse (WK) zur Vervollständi-
gung der Einsatzbereitschaft (Art. 36/37): 

Geplante (53) 

Abgesagte (-10) 
  

Durchgeführte WK 43  1040 

Katastrophen- und Nothilfe 1  9 

Wiederherstellung nach Schadenfällen 0  0 

Leistungen zugunsten der Gemeinschaft 0  0 

Total 44  1049 

 
Im April und Oktober wurde während jeweils 4 Tagen die periodische Schutzraumkontrolle 
(PSK) durchgeführt. Es wurden insgesamt 368 Schutzräume mit insgesamt 6340 Schutzplätzen 
kontrolliert. 42 Schutzräume wiesen erhebliche Mängel auf und waren gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben nicht betriebsbereit. 
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Die Schutzraumkontrolle ist gesetzlich vorgeschrieben. Somit muss jeder Schutzraum spätes-
tens alle 10 Jahre kontrolliert werden. Im Kanton Aargau führen die zuständigen Zivilschutzor-
ganisationen die Schutzraumkontrollen im Auftrag vom Kanton durch. 
 
Finanzen / Budget  
Trotz mehrfachen und unerwarteten Investitionen im Unterhalt und Reparaturen in der Infra-
struktur konnte das Budget eingehalten werden. 
 
 
 

2  BILDUNG  
 
1. Schülerzahlen 

 Jahrgangszahlen vorschulpflichtige Kinder (0 ï 5 Jahre) 
 (Datenerhebung: Einwohnerkontrolle Kölliken) 
 
 

 

 
Die Grafik zeigt die in Kölliken wohnhaften Kinder pro Schuljahrgang. Die Säulen 1 und 2 ent-
sprechen dem obligatorischen (zweijährigen) Kindergarten. Die Vorschul-Kinder-Jahrgänge sind 
in den Säulen 3 bis 6 dargestellt.  
*Säule 6 basiert auf einer Hochrechnung. 
 

 Schülerzahlen Schule Kölliken (Stand: 24.01.2024) 
 (Datenerhebung: Schulverwaltung Kölliken) 

 August 2021 August 2022 August 2023 

Kindergarten 116 124 136 

Unterstufe (1. ï 3. Klasse) 167 173 184 

Mittelstufe (4. ï 6. Klasse) 139 151 156 

Oberstufe (7. ï 9. Schuljahr /  
Real, Sek. Bez.) 

264 253 
261 

Total 686 701 737 
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 Anzahl Klassen in Kölliken 

 August 2021 August 2022 August 2023 

Kindergarten 5 6 6 

Unterstufe (1. ï 3. Klasse) 9 9 9 

Mittelstufe (4. ï 6. Klasse) 7 8 8 

Oberstufe (7. ï 9. Schuljahr /  
Real, Sek. Bez.) 

13 13 14 

Total 34 36 37 

  

 Schüler in Privatschulen/Sportschulen 2 (Vorjahr 4) 

 Schüler mit besonderen Betreuungsbedürfnissen 18 (Vorjahr 23) 

 Schüler, die zu Hause unterrichtet werden 6 (Vorjahr 4) 
 
Musikschule 

Anzahl Schüler/innen 
August 2021 August 2022 August 2023 

220 232 254 

 
 

2. Schulverträge 

 104 (Vorjahr 106) Schüler/innen aus Safenwil, Walterswil und Muhen besuchten die Oberstufe 
in Kölliken. 1 Schülerin aus Oberentfelden besuchte die Oberstufe in Kölliken, 5 Schüler/innen 
aus Kölliken besuchten die Oberstufe in Muhen. 1 Schüler/innen der Oberstufe besuchen IBK 
(Integrations- und Berufsbildungsklasse in Entfelden). 

 
 

3. Schulanlagen  

Gebäude Baujahr Lage Funktion Letzte Sanierung 

Doppelkinder-
garten 

1970 
Kindergar-
tenweg 1 

Doppelkindergarten, 
Werken 

2018 Sanierung 
Fassade und 
Dach  

Doppelturn-
halle 

1978 Berggasse 1 
Doppelturnhalle, 
Zivilschutz, Militär 

2018 Sanierung 
Flachdach 

Villa  
Berggasse 

1904 Berggasse 3 
Doppelkindergarten, 
Musikschule, Ju-
gendtreff 

1993 Gesamt-
sanierung 

2021 diverse Bo-
denbelags- und 
Malerarbeiten 

Primarschule 1960 Berggasse 6 Primarschule 

1992 
Aufstockung 

2011  
Teilsanierung  

2019 neues 
Pausenplatzdach 

Primarschule 1982 Berggasse 2 Primarschule 
2016 
Umnutzung 
Hauswirtschafts-
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räume 

Oberstufe 1910 Berggasse 4 Oberstufe 

1999  
Teilsanierung 

2019 
Sanierung Ein-
gang Holzwerk 

Schulhaus 
Farbweg 

2015 Farbweg 10 
Textiles Werken, 
Hauswirtschaft, 
Schulleitung 

2016 

Neubau 

Mehrzweck-
halle 

1910 Berggasse 4 Mehrzweckhalle 
2001  
Teilsanierung 

Altes Feu-
erwehrmaga-
zin 

1958 Farbweg 
Veloraum / Lager 
Museum 

2011 Einbau 
Velounterstand 

Kindergarten 
OG Ge-
meinde-haus 

Sommer 
2018 
Inbe-
triebnah
me 

Hauptstrasse 
38 

Kindergarten im 
Obergeschoss Ge-
meindehaus, 1 
Zimmer 

2020 Erweiterung 
Archiv zu Kinder-
garten 

 
 
 

3.  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 
 
1. Museum 

 Sonderausstellung 
Das Kölliker Künstlerpaar insieme, Christa Hunziker und Roland Hächler, schufen für die Son-
derausstellung Salvia vier Bilderzyklen und das zentrale Kunstwerk Zämesetzi. 
Garten, Natur, Biodiversität, Rezeption und Umgang mit Lebens- und Umwelt waren in den 
Werken gespiegelt und gaben Betrachtenden Impulse über ihre Beziehungen zur Natur und den 
Wechselwirkungen in der Umwelt nachzudenken und -spüren. Rahmenanlässe und Aktionen 
(z.B. die im Dorf verteilte Gewürzpflanzenkisten, die von Pat:innen betreut wurden) schufen die 
Verbindung zur Kölliker Bevölkerung. 
   
Museumsbesuche und Anlässe 
Mit für das Publikum geschlossenem Haus entfielen Öffnungen für Besuchende an den Sonn-
tagen. Für 2023 zählten wir knapp 200 Besuche bei den Anlässen Dengeln und Sägissentag, 
offener Museumsgarten im Juni und August, Chabishoblete im Oktober und Adventsfenster im 
Dezember. Im Oktober besuchte eine Kölliker Sekundarschulklasse das Strohdachhaus für ein 
Projekt im Fach Geschichte.   
 
Renovierung und Schäden 
Ende 2022 wurden im ¥konomieteil des Sauzmehusô Balkenbr¿che festgestellt. Die gesamte 
Holzkonstruktion verlor ihre Stabilität. Das Haus drohte zusammenzubrechen. 

Herr Martin Hoffmann, Spezialist für historischen Holzbau, wurde beigezogen, um die Gebäu-
dekonstruktion durch Einbau von Hilfs- und Stützeinbauten zu sichern. Damit wurde die Fallbe-
wegung aufgehalten und die Struktur wieder etwas aufgerichtet. Elektroinstallationen wurden 
provisorisch neu verlegt und die Brandschutzanlage ausgeschaltet und entleert, da ihre Befesti-
gungsgeometrie bedeutende Veränderungen erlitten hatte. 

Die Museumskommission ging zu Beginn von 2023 davon aus, dass nach erfolgten ersten Si-
cherungsmassnahmen mit der Planung und Umsetzung der Sanierung begonnen werden sollte. 
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Sie wurde informiert, dass mit dem Abschluss der Arbeiten zu Saisonbeginn im April 23 gerech-
net werden könne. Deshalb arbeitete sie weiter an der Sonderausstellung zur Geschichte der 
Elektrifizierung von Kölliken und legte ein Jahresprogramm mit den traditionellen Anlässen vor. 

Die Gemeindeverwaltung übernahm es, als alleinige die Öffentlichkeit zu Schäden und Mass-
nahmen zu informieren. 

Im März ging der Auftrag an die Abteilung Bau, die Untersuchung des Holzwurmbefalls zu ver-
anlassen. Es wurde festgelegt, dass das Gebäude aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit 
gesperrt bleiben solle. Die Vorbereitungen für die Sonderausstellung wurden auf Eis gelegt. 
Damit entfiel eine Saisoneröffnung im April und der Anlass zum Internationalen Museumstag im 
Mai wurde abgesagt. 

Im Mai wurde die MuKo informiert, dass zuerst Offerten eingeholt werden müssen, um einen 
Sanierungsplan aufstellen zu können. 

Die ersten Anfragen für den Strouhusmärt waren eingetroffen. Noch hatte die Muse-
umskommission die Hoffnung, dass der Strouhusmärt durchgeführt werden könne, denn es 
wurde ihr versichert, dass die Sanierung so erfolge, dass die traditionellen Anlässe durchgeführt 
werden könnten. Die Einladung für die Marktfahrenden des Strouhusmärts wurde versandt, die 
ersten Zahlungen für die Standgebühren trafen ein. 

Ende Juni lag kein Plan für die Sanierung vor, da die Offerten noch nicht alle eingetroffen wä-
ren. 

Da der Ökonomieteil und dessen Umgebung voraussichtlich auch im Herbst 2023 nicht betreten 
werden konnte, musste die Museumskommission den Strouhusmärt absagen und bereits getä-
tigte Organisationsschritte wieder rückgängig machen. 

Die MuKo sah sich nicht imstande, so kurzfristig neue Strukturen für einen den Umständen an-
gepassten Strouhusmärt zu entwickeln und umzusetzen. 

Anlässlich der Koordinationssitzung am 30. November 2023 mit Gemeindevertretenden, Denk-
malpflege und Fachpersonen wurde herausgearbeitet, dass das Haus bis April 2024 so gesi-
chert werden soll, dass ein herkömmlicher Saisonbetrieb, mit Einschränkungen in der Dauer-
ausstellung im Ökonomieteil, möglich sei und die Sanierung im Winter 2024/25 erfolgen soll. 
Eine dem Publikum zugängliche Ausstellung soll über die Sanierung informieren und diese do-
kumentieren. 

Es war für die Museumskommission sehr unbefriedigend unter diesen Umständen zu arbeiten. 
Ihr waren die Hände gebunden, um in der Sache Eigeninitiative zu ergreifen. Informationen fehl-
ten, Ankündigungen wurden nicht umgesetzt, Planung hinausgezögert. Doch man stärkte sich 
gegenseitig, um eine positive Einstellung zu bewahren. 
 
Liegenschaft  

Gebäude Baujahr Lage Funktion Letzte Sanierung 

Museum 1802 Hauptstrasse  Museum 

2020 Dachsanierung 
Ost-, Süd- und West-
seite, Schimmelbe-
handlung im Keller 

2023 
Statische Sicherungs-
massnahmen 

 
 

2. Schwimmbad 

 Seit 2018 wird der Schwimmbadbetrieb unter der Verantwortung von Badmeister Pascal 
Henchoz geführt. Sein Stellvertreter ist Herr Benjamin Portner. Die Besucherzahlen sind 2023 
im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 
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 Eintritte und Abonnemente  

Jahr  2019 2020 2021 2022 2023 

Einzeleintritte Erwachsene 10ó565 9ô628 7ô008 13ô793 13ô731 

Einzeleintritte Lernende 626 587 411 735 668 

Einzeleintritte Kinder 1ó936 2ô125 1ô660 2ô871 2ô823 

Saisonabonnemente Kölliker 167 107 131 193 200 

Saisonabonnemente Lernende 17 6 3 18 13 

Saisonabonnemente Auswärtige 84 49 50 84 92 

Regioabos 22 9 14 15 10 

 
 Anlagen und Gebäude  

Gebäude Baujahr Lage Funktion letzte Sanierung 

Schwimmbad 1978/79 Risigasse 
Schwimm-
bad 

2015/2016 
Gesamtsanierung 

2019 Durchschreitebecken 
barrierefrei gestaltet 

2022 
Ersatz Rutschbahn, Audi-
oanlage, Spielplatz, Kiosk 
Bestuhlung + Tische, Sa-
nierung Garderobe 

 
 
 

4.  GESUNDHEIT 
 
1. Alterszentrum Sunnmatte 
Der Jahresbericht des Altersheimvereins über die Führung des Alterszentrums Sunnmatte ist 
einsehbar auf www.sunnmatte.ch ï Register «Altersheimverein Kölliken». 

 
2. Spitex 

 Die Spitexorganisationen in der Region haben sich zur Spitex Suhrental Plus zusam-
mengeschlossen.  

Gemeindebeitrag 1) 
2019 2020 2021 2022 2023 

294ó681 346'563* 335ô639 331ô677 348ô150 

1) Inkl. Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.). 
*Betrag 2020 enthªlt Nachzahlung in der Hºhe von Fr. 18ô417.30 (COVID-19). 
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5.  SOZIALE SICHERHEIT  
 

1. Alimentenleistungen und Elternschaftsbeihilfen  

Alimentenleistungen 2019 2020 2021 2022 2023 

Fallzahlen 14 17 18 39 39 

Nettoleistung 27ó158.85 17'857.25 10'430.12 8'633.10 48ô055 

 

Elternbeischaftshilfe 2019 2020 2021 2022 2023 

Fallzahlen 1 3 5 0 3 

Nettoleistung 4ô821 10ô155 41ô644 0 0 

 
2. Sozialhilfe  

Materielle Hilfe 2019 2020 2021 2022 2023 

Fallzahl 111 113 113 92 83 

Sozialhilfe/Fürsorge, 

brutto 
2ó217ó691 2ô269̝ô818 2'557ô725 1'986'152 1'784ô425 

Sozialhilfe/Fürsorge, 
netto 

992ó052 1ô415ô229 1'274ô623 980'530 980ô169 

 
 Für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen (inkl. Kindes- und Erwachsenenschutz) hat 

die Gemeinde dem Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst folgende Beiträge zu überwei-
sen: 

 

Gemeindebeitrag 
2019 2020 2021 2022 2023 

448ó269 620ô466 740ô830 574'251 608ô483 

 
 
 

6.  VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG  
 
1. Kantonsstrassen 
Die kantonale Fachstelle ist an der Planung für ein Sanierungsprojekt der K 319 Schönenwer-
derstrasse. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang die Wasser- und Abwasserleitungen 
zu sanieren bzw. zu ersetzen. Weiter ist eine Fussgängerschutzinsel auf der Höhe Farbweg / 
Wallenmatt im Projekt vorgesehen. Die Gemeindeversammlung Kölliken vom 25. November 
2022 hat einen indexierten Verpflichtungskredits für die Sanierung der Schönenwerderstrasse 
(inkl. Strassenbeleuchtung, Wasser und Abwasser) von 2'675'000 Franken (Kostenstand Juli 
2022), abzüglich Beiträge Dritter, bewilligt. 
 
2. Gemeindestrassen 
Am Gemeindestrassennetz wurden die ordentlichen Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Das Bauamt 
hat f¿r den Strassenunterhalt (inkl. Reinigung, Winterdienst und Robidog) 2ô548 Stunden  auf-
gewendet. Die Gesamtlänge des Gemeindestrassennetzes beträgt 29.5 km. 
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3. Abwasser 
Die Gemeindeversammlung hat am 27. November 2020 einen indexierten Verpflichtungskredit 
von brutto 760'000 Franken (inkl. MwSt.) für die generelle Entwässerungsplanung 2. Generation 
bewilligt. Das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Winterthur wurde mit der Planung beauf-
tragt. In 2022 wurde das die Kanalspülung und Kanal-TV-Aufnahmen durchgeführt.  Die gene-
relle Entwässerungsplanung 2. Generation soll in 2025 vom Department Bau Verkehr und Um-
welt bewilligt werden. 
 
4. Wasser 
Die Gemeindeversammlung hat am 27. November 2020 einen indexierten Verpflichtungskredit 
von 295'000 Franken (inkl. MwSt.) für den Ersatz der Wasserleitung im Gebiet Belchen bewil-
ligt, die Planungsarbeiten wurden in 2022 durchgeführt, die Bauausführung und Fertigstellung 
erfolgten in 2022. 
Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 hat einen Verpflichtungskredit von brutto 
1'735ô000 Franken f¿r den Wasserleitungsersatz çBrombachè bewilligt. Die Planung und Sub-
mission wurde in 2022 durchgeführt, der Baustart erfolgt im Frühjahr 2023. 
 
5. Hochwasserschutz  
Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 hat einen indexierten Verpflichtungskredit 
von brutto 193'000 Franken als Gemeindebeitrag für das Vorprojekt «Hochwasserschutz Kölli-
kerbach» bewilligt. Der Entscheid ist nach Ablauf der Referendumsfrist am 4. Januar 2022 in 
Rechtskraft erwachsen. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Gewässer hat 
die Submission und Auftragsvergabe in 2022 durchgeführt. Projektstart (Vorprojekt) erfolgte 
anfangs 2023. 

 
 
 

7.  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 
 
1. Wasserversorgung  

 Wasserbeschaffung und Wasserabgabe (Angaben in m3)  

Jahr  2020 2021 2022 2023 

Wasserbeschaffung 

¶ Grundwasser 

¶ Quellwasser 

¶ Fremdbezug 

 

240ô625 

138ô260 

2ô957 

 

180ô810 

181ô054 

3ô994 

 

221ô143 

166ô093 

2ô920 

 

233ô956 

152ô346 

8ô236 

Total Wasserförderungen 381ô842 365ô858 390ô156 403ô097 

Wasserabgabe 

¶ Verrechnete Wasserbezüge  

¶ Fremdabgabe 

¶ Öffentliche Brunnen 

¶ Eigenverbrauch und Feuerwehr 

¶ Verluste und Messdifferenzen 

 

303ô023 

4ô852 

10ô600 

12ô000 

51ô367 

 

289ô308 

3ô018 

10ô600 

12ô000 

50ô932 

 

314ô648 

3'750 

10ô600 

12ô000 

49ô158 

 

326ô057 

2ô909 

10ô600 

12ô000 

51ô531 

Total Wasserabgabe 381ô842 365ô858 390ô156 403ô097 
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 Grundwasserspiegel Fassung Hard (Meter über Meer)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Abwasserbeseitigung 
Die Abwasserbeseitigung hat die Gemeinde Kölliken dem Abwasserverband Region Kölliken 
übertragen.  

Gemeindebeitrag 
2019 2020 2021 2022 2023 

249ó406 247ô011 253ô564 277ô673 296ô316 

Der Jahresbericht des Abwasserverbandes wird auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. 
 

3. Abfall  
Entwicklung der durch die Gemeinde entsorgten Abfallmengen (in Tonnen)  
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4. Friedhof 
Auf dem Friedhof Kölliken erfolgten folgende Bestattungen: 

Jahr  2019 2020 2021 2022 2023 

Erdbestattungsgrab 2 4 1 1 0 

Urnengrab 2 4 4 0 1 

Urnenwand 14 25 17 13 10 

Grab der Ungenannten 1 1 4 3 3 

Beisetzung auf bestehendes 
Grab 

3 11 1 4 9 

 

Anlagen und Gebäude  

Gebäude Baujahr Lage Letzte Sanierung 

Friedhofgebäude 1965 Friedhof 
2011 Gesamtsani-
erung 

Urnennischenwand 2000 Friedhof 
2016 Erweiterung zur 
bestehenden 
Nischenwand 

Gemeinschaftsgrab 2000 Friedhof 
2019 Erweiterung des 
Grabs der Ungenann-
ten 

 
5. Raumordnung  
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:  

Jahr  2019 2020 2021 2022 2023 

Einfamilien-, Doppel- und  
Reihenhäuser 

7 9 11 7 9 

Mehrfamilienhäuser 4 4 3 1 3 

Öffentliche Bauten 0 2 1 3 2 

Landwirtschaftliche Bauten 0 3 2 0 0 

An-, Um- und Kleinbauten 55 57 52 71 24 

Wärmepumpen  12 15 14 25 

Abbrüche 3 1 2 1 7 

Gewerbe und Industrie 1 7 4 0 5 

Infrastrukturanlagen 3 3 4 0 0 

Reklamegesuche   4 0 3 

Gesamt 73 98 98 97 78 
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8.  VOLKSWIRTSCHAFT  
 

 Energieversorgung 
Die Energieversorgung wird durch die vollständig im Besitz der Gemeinde stehende EWK 
Energie AG gewährleistet.  

Jahr  Konzession Dividende Darlehen 

2013  248ó615  0  4ó570ó000  

2014  228ó853  0  3ó000ó000  

2015  242ó409  0  1ó500ó000  

2016  221ó573  0  0  

2017  225ó720  100ó000  0  

2018  244ó356  100ó000  0  

2019  242ó354  120ó000  0  

2020  242ô144  120ô000  0  

2021  241ô377  120ô000  0  

2022  230ô211  120ô000  0  

2023 232ô148 120ô000 0 

Den Geschäftsbericht 2023 der Aktiengesellschaft sowie weitere Auskünfte über die Tätigkeiten 
der EWK Energie AG ist unter www.ewk-energie.ch ersichtlich. Der Geschäftsbericht wird Mitte 
Jahr aufgeschaltet. Aus dem Geschäftsbericht können alle wichtigen und nützlichen Hinweise 
zur Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 entnommen werden.  
 
 
 

9.  FINANZEN UND STEUERN  
 

1. Steuern  

Jahr  2019 2020 2021 2022 2023 

Anzahl Steuerpflichtige 2ó622 2ô712 2ô710 2ô715 2ô765 

Grundstückgewinnsteuerfälle 19 37 33 74 47 

Kapitalzahlungen 159 195 196 246 232 

Einsprachen 27 19 18 21 17 

Steuerkommissionssitzungen 1 1 2 2 1 

Veranlagungsstand in % 76.8 77.3 87.8 86.0 85.1 

Die Veranlagungsziele des Kantons von 80 % wurden übertroffen. 
 

2. Finanzen 
Siehe Rechnung samt Erläuterungen. 

http://www.ewk-energie.ch/
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3. Liegenschaften Finanzvermögen 

Gebäude Baujahr Lage Funktion 
Letzte Sanie-
rung 

Postgebäude 1982 Bahnhofstrasse 
Post, Werkraum  
Altersheim 

2011 Kauf 

Haus 
zur Tanne 

1879 Hauptstrasse 48 3-Familienhaus 

2008 Woh-
nung EG  
2021 diverse 
Malerarbeiten 

Die Liegenschaften sind vermietet. 
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RECHNUNG 2023 
 

 

DER 

EINWOHNERGEMEINDE 

KÖLLIKEN 
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Erläuterungen zur Rechnung 2023 
 
 
Inhalt  

1. Ergebnis  

2. Allgemeine Erläuterungen (Steuerertrag, Finanzausgleich, Abschreibungen) 

3. Nettoschuld mit Kennzahlen 

4. Geldflussrechnung Cash Flow  

5. Eigenkapital mit Kennzahlen  

6. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle 

7. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  

8. Erläuterungen pro Abteilung Erfolgsrechnung 

9. Erläuterungen Bilanz  
 
 
 

1. Ergebnis  

Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde schliesst, bei einem Umsatz von 21'150'280.67 Franken, 
mit einem Gewinn von 166'439.11 Franken (Budget 1'414'270.00 Franken Verlust) ab.  
 

Einwohnergemeinde  Rechnung 2023 Budget 2023 

Personalaufwand Fr. 3'901ô420 Fr. 3'920ô755 

Sach- und Betriebsaufwand  Fr. 4'307ô893 Fr. 4'512ô590 

Abschreibungen  Fr. 1'047ô633 Fr. 1'076ô620 

Transferaufwand und Einlagen Fr. 8'962ô973 Fr. 9'686ô105 

Total Betrieblicher Aufwand Fr. 18'219ô919 Fr. 19'196ô070 

Steuerertrag  Fr. 11'988ô550 Fr. 11'655ô500 

Betrieblicher Ertrag  Fr. 6'040ô418 Fr. 5'915ô235 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. - 190ô951 Fr. - 1'625ô335 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr. + 357ô390 Fr. + 211ô065 

Operatives Ergebnis  Fr. + 166ô439 Fr. - 1'414ô270 

Ausserordentliches Ergebnis  Fr. 0 Fr. 0 

Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust) Fr. + 166ô439 Fr. - 1'414ô270 

 

Das wesentlich bessere Ergebnis 2023 hängt einerseits direkt mit den deutlich höheren Steuererträgen 
von rund 330ó000 Franken zusammen, welche sich wie folgt zusammensetzen: 

o Ordentliche Steuern ï 195ó300 Franken 

o Quellensteuern + 25ó800 Franken 

o Aktiensteuern + 285ó900 

o Nach- und Strafsteuern ï 45ó000 

o Grundstückgewinnsteuern + 223ó600 

o Erbschafts- und Schenkungssteuern + 31ó100 

 
Der effektive betriebliche Aufwand liegt um rund 976ô150 Franken tiefer als budgetiert. Diese deutli-
che Unterschreitung resultiert hauptsªchlich aus dem um rund 204ô700 Franken tieferen Sach- und 
Betriebsaufwand sowie dem um rund 723ô850 Franken tieferen Transferaufwand.  
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Die Differenz im Sach- und Betriebsaufwand von rund 204ô700 Franken lässt sich wie folgt begrün-
den: 

Minderaufwendungen: 

o Lehrmittel, 40ô400 Franken 

o Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, 23'900 Franken 

o Dienstleistungen Dritter, 69ô700 Franken 

o Honorare externer Berater, Gutachter etc., 378ô800 Franken 

o Strassenunterhalt, 51ô500 Franken 

o Unterhalt Hochbauten, 33ô400 Franken 

o Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, 18'400 Franken 

o Reisekosten und Spesen, 22'000 Franken 

o Lager, Schulreisen, Exkursionen, Schulveranstaltungen, 37ô200 Franken 

o geringere effektive Verluste bei Steuern und übrigen Forderungen sowie erhöhte Einnahmen aus 
dem Verlustscheininkasso, 23ô100 Franken 

Mehrausgaben: 

o Hardware, 22ô000 Franken 

o Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermºgen, 69ô200 Franken 

o Schülertransport, 10'200 Franken 

o Unterhalt Grundst¿cke, 71ô000 Franken 

o Unterhalt Tiefbauten, 11ô300 Franken 

o Miete und Pacht Liegenschaften, 252ô100 Franken 

o Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere Steuern), 63'600 Franken 

Die deutliche Unterschreitung des budgetierten Transferaufwands um rund 723ô850 Franken ist 
hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen: 

Minderaufwendungen: 

o Entschªdigungen an Gemeinden und Verbªnde, 22ô800 Franken 

o Entschªdigungen an ºffentliche Unternehmungen (Sonderschulen), 30ô700 Franken 

o Beiträge an Gemeinden und Verbªnde (RSD), 80ô100 Franken 

o Beiträge an öffentliche Unternehmungen, 16'000 Franken 

o Beitrªge an private Haushalte (Sozialhilfe etc.), 582ô900 Franken 
 

Mehrausgaben: 

o Ertragsanteile an Kanton (Ausländerausweise), 17'100 Franken 
 

Die Budgetunterschreitung im Bereich der Entgelte von total rund 96'350 Franken ergab sich aus 
folgenden grösseren Budgetabweichungen: 

Mindererträge: 

o Kursgelder (Elternbeiträge), 10'500 Franken 

o R¿ckerstattungen Dritter (hauptsªchlich Sozialhilfe), 203ô900 Franken  

Mehrerträge: 

o Ersatzabgaben (Feuerwehr), 10'800 Franken 

o Gebühren für Amtshandlungen, 12'700 Franken 

o Baubewilligungsgebühren, 38'000 Franken 

o Benützungsgebühren, 44'900 Franken 
 
Beim Transferertrag gab es folgende grössere Budgetabweichungen, welche zum Mehrertrag von 
total rund 234'300 führten: 
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Mindererträge: 

o Entschädigungen vom Bund (Kugelfang), 38'650 Franken 

o Beiträge private Organisationen, 18'900 Franken 

Mehrerträge: 

o Entschädigungen vom Kanton (Kugelfang und Asyl), 175'300 Franken 

o Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden, 104'600 Franken 

o Beiträge vom Kanton, 12'200 Franken 

 

Das um rund 146'300 Franken bessere Finanzierungsergebnis ergibt sich einerseits aus tieferem 
Zinsaufwand sowie der Verschiebung des Heizungsersatzes beim Haus zur Tanne, welcher für das 
Jahr 2024 erneut budgetiert wurde.  

 
 
 

2. Allgemeine Erläuterungen (Steuerertrag, Finanzausgleich, Abschrei-
bungen)  

Steuerertrag  

Steuerart Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

Ordentliche Steuern Fr. 10'400ô220 Fr. 10'595ô500 Fr. 10'635'455 

  davon aktuelles Jahr Fr. 10'078ô207 Fr. 9'420ô500 Fr. 9'677ô833 

  davon Vorjahre  Fr. 322ô013 Fr. 1ó175ô000 Fr. 957ô622 

Quellensteuern Fr. 225'810 Fr. 200ó000 Fr. 212ô726 

Aktiensteuern Fr. 830ô899 Fr. 545ô000 Fr. 663ô480 

Sondersteuern Fr. 531ô620 Fr. 315ô000 Fr. 618ô733 

Total Fr. 11'988ô550 Fr. 11'655ô500 Fr. 12'130ô394 

 
Dank den höheren Erträgen konnte das Steuerbudget im Total übertroffen werden. Über alle Steuerarten 
wurden 330ó050 Franken mehr in Rechnung gestellt als budgetiert. Die Sondersteuern (Nach- und Straf-
steuern, Erbschaft- und Schenkungssteuern, Grundstückgewinnsteuern) sind jeweils nicht planbare 
einmalige Einnahmen, welche stark von den Budgetannahmen abweichen können. 
 
Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 die Budgetvorgaben bei den Einkommens- und Vermögens-
steuern erreicht und sogar deutlich übertroffen wurden, konnte der Budgetwert 2023 nicht ganz erreicht 
werden.  
 
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung über die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2013 bis 2023 sowie 
das Budget 2024. Für die Vergleichbarkeit wird der Steuerertrag auf einen Steuerfuss von 100 % umge-
rechnet.  
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Abschreibungen 
Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwi-
schen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. 
Im Jahr 2023 sind folgende Abschreibungen nach Kategorien angefallen: 
 

Abschreibungen Anzahl Jahre 
Abschreibung  

2022 
Abschreibung  

2023 

Strassen / Verkehrswege 40 Jahre Fr. 210ô450 Fr. 210ô238 

Wasserbau (Gewässer) 50 Jahre Fr. 5ó282 Fr. 5ó282 

Tiefbauten  40 Jahre Fr. 95ó860 Fr. 95ó860 

Tiefbauten Werke 50 Jahre Fr. 326ô296 Fr. 337ô658 

Hochbauten  35 Jahre Fr. 623ô039 Fr. 634ô631 

Hochbauten Werke 35 Jahre Fr.  53ó406 Fr.  53ó409 

Mobilien 5 Jahre Fr. 85ô164 Fr. 82ô810 

Übrige Immaterielle Anlagen 10 Jahre Fr. 18ô811 Fr. 18ô812 

Investitionsbeiträge Kanton Diverse Fr. 39ó295 Fr. 39ó295 

Investitionsbeiträge Gemeinden Diverse Fr. 4ó556 Fr. 4ó555 

Investitionsbeiträge Werke Diverse Fr. 125ó733 Fr. 103ô490 

Total  Fr. 1ó587ô892 Fr. 1ó586ô040 

 
Total Abschreibungen 2023 Einwohnergemeinde  Fr. 1ó091ó483 

Total Abschreibungen 2023 Wasser Fr. 217ó532 

Total Abschreibungen 2023 Abwasser Fr. 277ó025 
 
Finanzausgleich  
Die Gemeinde Kölliken erhielt 2023 aufgrund des Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes einen Beitrag 
von total 1ó375ó000 Franken. Im Budget war ein Beitrag von 1ó374ó700 Franken eingestellt.  
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3. Nettoschuld mit Kennzahlen 

Die Gemeinde Kºlliken weist per Ende 2023 ein Nettovermºgen von 10ó497ó232 Franken oder von 2ó099 
Franken pro Einwohner aus. Das Nettovermögen verändert sich aufgrund der Selbstfinanzierung bzw. 
des Finanzierungsergebnisses. Den Nettoinvestitionen 2023 von 965ó930 Franken steht eine Selbstfi-
nanzierung von 1ó260ó539 Franken gegen¿ber.  
 
Der Zins auf den festen Darlehen betrug 27ô750 Franken (Vorjahr 27ô750 Franken). Insgesamt hat die 
Gemeinde Kºlliken per 31. Dezember 2023 einen Schuldenbestand von 4ó500ó000 Franken gegenüber 
von Dritten.  
 

Nettoschuld I pro Einwohner 31.12.2023 
(ohne Spezialfinanzierungen) 

- Fr. 2'098.61 

(2022: - Fr. 2'136.34) 
Nettoschuld in Franken pro Einwohner  

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurtei-
lung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berück-
sichtigen). 
 
< 0 Nettovermögen 
0 ï 1ó000 geringe Verschuldung  
1ó001 ï 2ó500 mittlere Verschuldung  
2ó501 ï 5ó000 hohe Verschuldung  
> 5ó000  sehr hohe Verschuldung  

 

Nettoverschuldungsquotient 2023 
  - 78.55 % 

(2022: - 75.08 %) 
Nettoschuld in Prozent vom  
Fiskalertrag/Finanzausgleich 

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich 
wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100  % weist auf 
eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. 
 
< 100 % gut  
100 % - 150 % genügend  
> 150 % schlecht  

 
 

Zinsbelastungsanteil 2023 - 0.00 % 

(2022: - 0.12 %) Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer die-
ser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht 
über 9 % betragen.  
 
< 0 % Zinsertrag  
0 % - 4 %  gut 
4 % - 9 %  genügend  
> 9 % schlecht  
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Kapitaldienstanteil 2023 
5.90 % 

(2022: 5.68 %) 
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in  
Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) 
belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert 
bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen.  
 
< 5 %  geringe Belastung  
5 % - 15 %  tragbare Belastung 
> 15 %  hohe Belastung  

 
 
 

4. Geldflussrechnung Cash Flow  

Die Geldflussrechnung ist ein Bestandteil der Jahresrechnung. Erstellt wird sie über den gesamten 
Rechnungskreis der Einwohnergemeinde. Die Spezialfinanzierungen werden dabei nicht separat behan-
delt. Sie stellt die Einnahmen bzw. die Ausgaben den liquiden Mitteln gegenüber und zeigt als Kenn-
grösse den Cash Flow. Im Grundsatz hat der positive Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit den ne-
gativen Geldfluss der Investitionstätigkeit zu decken.  
 

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Fr. + 2'496ô766 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit Fr. - 2'217ô305 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  Fr. - 324ô738 

Total Geldfluss 2023 Fr. - 45ô277 

Bestand flüssige Mittel am 01.01.2023 Fr. 4'352ô467 

Bestand flüssige Mittel am 31.12.2023 Fr. 4'307ô190 

Der Geldfluss 2023 aus betrieblicher Tätigkeit deckte die Geldflüsse aus der Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit nicht vollumfänglich, wodurch der Bestand der flüssigen Mittel entsprechend reduziert 
wurde.  
 
 
 

5. Eigenkapital mit Kennzahlen  
 

Verpflichtungen Spezialfinanzierung Fr. 13'719'113 

Fonds Fr. 51ô584 

Jahresergebnis Fr. + 166ô439 

Kumulierte Ergebnisse Vorjahre Fr. 46'906ô163 

Total Eigenkapital 31.12.2023 Fr. 60'843ô299 

 
Die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre von 46.9 Millionen Franken stehen für die Verrechnung von 
allfälligen Verlusten zur Verfügung.  
 
 
 

6. Investitionstätigkeit und Kreditkontrolle (ohne Spezialfinanzierungen) 
 

Einwohnergemeinde   Rechnung 2023  Budget 2023 

Investitionsausgaben Fr. 1'105ô930 Fr. 2'614ô600 
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Investitionseinnahmen  Fr. 140ô000 Fr. 265ô900 

Nettoinvestition Fr. 965ô930 Fr. 2'348ô700 

Selbstfinanzierung   Fr. 1'260ô539 Fr. - 291ô795 

Selbstfinanzierungsgrad  130.50 %  - 12.42 % 

Finanzierungsergebnis * Fr. + 294ô609 Fr. - 2'640ô495 

* -  =  Finanzierungsfehlbetrag (Zunahme Nettoschuld bzw. Abnahme Nettovermögen) 
  + =  Finanzierungsüberschuss (Abnahme Nettoschuld bzw. Zunahme Nettovermögen) 
 
Erläuterungen 

- Für die Sanierung der Aussenhülle des Gemeindehauses (Fassade, Dach und Schliess-System) 
sind im Jahr 2023 erst Honorarkosten von rund 18ô570 Franken angefallen.  

- Der Budgetkredit für das Vordach des Gemeindehauses ist verfallen bzw. wurde erneut im Budget 
2024 berücksichtigt. Die Umsetzung wird mit der Sanierung der Aussenhülle koordiniert.  

- Der geplante Heizungsersatz beim Werkhof wird im Jahr 2024 vorgenommen.  

- Beim neuen Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr gab es Lieferverzögerungen, weshalb die Investiti-
onsrechnung erst mit der 1. Akontorechnung in der Höhe von rund 31'750 Franken belastet wurde. 
Die restlichen Kosten wurden erneut im Budget 2024 eingestellt.  

- Das Personentransportfahrzeug der Feuerwehr konnte wie geplant im Jahr 2023 beschafft werden. 
An den Kosten von rund 104'250 Franken beteiligte sich die Aargauische Gebäudeversicherung mit 
einem Beitrag von 36'000 Franken.  

- Die Erneuerung der Sportplatzbeleuchtung der Doppelturnhalle wird mit der Erweiterung der Turn-
halle koordiniert, weshalb bisher noch keine Kosten entstanden sind.  

- Für die Anschaffung von Informatikmitteln der Schule wurde die Investitionsrechnung 2023 noch mit 
rund 11ô360 Franken belastet. Das Projekt ist abgeschlossen und die Kreditabrechnung wurde von 
der Gemeindeversammlung vom 24. November 2023 genehmigt.  

- Der beantragte Kredit für die Beschaffung von Schulmobiliar der Primarschule von 550'000 Franken 
konnte mit effektiven Kosten von rund 369'600 Franken deutlich unterschritten werden. Da der ge-
samte Rechnungsverkehr innerhalb eines Rechnungsjahres abgewickelt werden konnte, ist keine 
Kreditabrechnung zu erstellen (§ 90h Abs. 1 GG). 

- Die Projektierung der Schulraumerweiterung generierte im Jahr 2023 Kosten von rund 308'700 
Franken.  

- Für die Planung der Umnutzung und Sanierung der Schulhäuser Berggasse 2 ï 6 sind bisher noch 
keine Kosten angefallen.  

- Die Projektierung der Erweiterung der Doppelturnhalle generierte im Jahr 2023 Kosten von rund 
66'000 Franken. 

- Beim Schwimmbad fanden Sanierungsarbeiten an Becken, Spielplatz und Garderoben statt. Zudem 
wurden die Wasserrutsche und die Bestuhlung des Restaurants ersetzt. Im Jahr 2023 ging noch ei-
ne letzte Rechnung in der Höhe von 4'463 Franken ein. Die Abrechnung der Beiträge aus dem 
Swisslos-Sportfonds ist in Bearbeitung.  

- Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 genehmigte ein Darlehen an der Altersheim-
verein Kölliken. Die 2. Rückzahlungstranche (100'000 Franken) konnte wie vereinbart vereinnahmt 
werden. Der Darlehensbestand per Ende 2023 liegt noch bei 600'000 Franken. 

- Die Sanierung der K 235 konnte baulich bereits im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Inzwischen ist 
die Schlussabrechnung des Kantons eingegangen, sodass möglichst bald die Kreditabrechnung er-
stellt werden kann.  

- Für die Sanierung der K 319 (Schönenwerderstrasse) wurden im Strassenbereich erst Honorarkos-
ten von 21'000 Franken in Rechnung gestellt.  

- Das Bauamt erhielt im Jahr 2023 einen Traktor inkl. Schneepflug, Salzstreuer, Hakengerät und Mul-
den. Das Budget von 138'000 Franken wurde mit effektiven Kosten von 135'155 Franken nicht ganz 
ausgeschöpft. Die Anschaffung ermöglicht dem Bauamt eine effizientere Arbeitsweise und wird vom 
Team sehr geschätzt.  
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- Für das Vorprojekt Hochwasserschutz Köllikerbach wurden der Gemeinde Kölliken vom Kanton im 
Jahr 2023 rund 34ô260 Franken in Rechnung gestellt.  

- Die Revision der BNO generierte im Jahr 2023 noch keine Kosten. Die involvierten Planungsbüros 
starten ihre Arbeit im Jahr 2024. 

 

Selbstfinanzierungsanteil 2023 6.82 % 

(2022: 16.07 %) Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag 

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des 
Ertrages zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. 
Ein Selbstfinanzierunganteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/ Amortisationspotenzial 
hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen. 
 
> 20 %  gut 
10 % - 20 % mittel  
< 10 % schlecht  

 

Selbstfinanzierungsgrad 2023 130.50 % 

(2022: 169.36 %)  Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen 

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfi-
nanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht 
unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, 
langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 

 

> 100 % Rückgang der Schulden  

 80 % ï 100 % Normalfall  

 50 % - 79 % Kritisch / Zunahme der Schulden  

 < 50 %  zu tief / hohe Zunahme der Schulden  

 
 
Kreditkontrolle Einwohnergemeinde 31.12.2023 

Projekt Kredit bis 2022 2023 ab 2024 

Sanierung Fassade, Dach und 
Schliess-System Gemeindehaus 

 609ô000  24ô074  18ô570  566ô356 

Förderbeitrag Bund PV-Anlage Ge-
meindehaus 

 - 18ô800  0  0  - 18ô800  

Heizungsersatz Werkhof  282ô000  0  0  282ô000 

Förderbeitrag Heizungsersatz Werkhof  - 20ô400  0  0  - 20ô400 

Sportplatzbeleuchtung Doppelturnhalle  258ô000  0  0  258ô000 

Beiträge Swisslos-Sportfonds Sport-
platzbeleuchtung Doppelturnhalle 

 -46ô700  0  0  -46ô700 

Notausgabe Mobiliar und Spielsachen 
6. Kindergarten 

 60ô000  51ô287  8ô920  0 

Schulmobiliar Primarschule  550ô000  0  369ô597  0 

Notausgabe Schulmobiliar Aufstockung 
Schulprovisorium 

 129ô500  120ô286  0  9ô214 

Schulraumplanung  

Projektierungskredit 
 392ó000  153ô576  308ô706  0 
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Planungskredit Umnutzung und Sanie-
rung Berggasse 2 ï 6 

 185ô500  0  0  185ô500 

Projektierung Erweiterung  
Doppelturnhalle 

 105ô000  3ô714  65ô978  35ô308 

Sanierung Schwimmbad (Becken, 
Spielplatz, Mobiliar und Garderoben) 

 303ô900  302ô644  4ô463  0 

Beiträge Swisslos-Sportfonds Sanie-
rung Schwimmbad 

 - 40ô500  0  0  - 40ô500 

Kantonsstrasse. Beitrag Projekt  
Scheidgasse - Ghürststrasse 

 160ó000  140ó656  0  0 

Sanierung K235, Beleuchtung  110ó000  101ô556  0  0 

Sanierung K235, Strasse   1ó848ó000  1'406ô035  - 8ô089  0 

Sanierung K319, Strasse  1'350ô000  0  21ô000  1'329ô000 

Sanierung Deckbelag  
Scheidgasse 

 534ó000  413ô952  0  120ô048 

Projekt San. Ghürststrasse  65ó000  78ó016  0  0 

Sanierung Ghürststrasse  936ó500  886ô186  0  0 

Sanierung Ghürststrasse,  
Anteil Bach 

 140ó500  12ô422  0  0 

Vorprojekt Hochwasserschutz Kölliker-
bach 

 193ô000  0  34ô263  158ô737 

Revision BNO 3  500ô000  0  0  500ô000 

 

Kreditkontrolle Erfolgsrechnung Kredit bis 2022 2023 ab 2024 

Zonierung SMDK  40ó000  65ô856  390  0 

Sanierung Kugelfänge  
Regionalschiessanlage Ghürst 

 1'023ô700  36'567  1'073ô116  0 

Kreditkontrolle Liegenschaften  

Finanzvermögen 
aktuell keine Kredite 

 
 
 

7. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  

Wasserwerk 

Laufender Betrieb  Rechnung 2023 Budget 2023 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr.  + 216ô574 Fr. + 101ô465 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr. - 8ô453 Fr. - 16ô300 

Operatives Ergebnis  Fr.  + 208ô121 Fr.  + 85ô165 

Gesamtergebnis (Gewinn) Fr. + 208ô121 Fr.  + 85ô165 
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Investitionen   Rechnung 2023 Budget 2023 

Investitionsausgaben  Fr. 1'091ô200 Fr.  1'707ô000 

Investitionseinnahmen   Fr. 74ô471 Fr.  120ó000 

Nettoinvestitionen   Fr.  1'016ô729 Fr. 1'587ô000 

Selbstfinanzierung  Fr.  374ô428 Fr. 258ô510 

Finanzierungsergebnis  (Fehlbetrag) Fr.  - 642ô301 Fr. - 1'328ô490 

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses auf 
2ó005ó674 Franken.  
 
Erläuterungen Investitionen  

- Für den Wasserleitungsersatz Brombach sind 2023 Kosten in der Höhe von rund 896ó650 Franken 
angefallen.  

- Der Wasserleitungsersatz Schor¿ti generierte Kosten von rund 88ó900 Franken. 

- In die Erneuerung der Pumpwerke des Grundwasserpumpwerks Hard wurden rund 104ó700 Franken 
investiert.  

- Die Sanierung der Wasserleitung Konsumweg ist baulich abgeschlossen. Die Investitionsrechnung 
2023 wurde hierfür noch mit rund 940 Franken belastet.  

- Die Anschlussgebühren 2023 betragen 74ó471 Franken (Budget 120ó000 Franken).  
 
Kreditkontrolle 31.12.2023     

Projekt Kredit bis 2022 2023 ab 2024 

Wasserleitungsersatz Brombach  1'735ô000  13ô984  896ô652  824ô364 

Projekt Sanierung Scheidgasse-
Ghürststrasse K235 

 20ó000  18ó248  0  0 

Sanierung K235 (Wasser)  1ó176ó000  940ô538  0  0 

Sanierung K319 (Wasser)  355ô000  0  0  355ô000 

Leitungsersatz Scheidgasse  286ó000  167ô995  0  0 

Sanierung Ghürststrasse  17ó500  27ô653  0  0 

Sanierung Konsumweg  144ó000  117ô614  938  0 

 
Abwasserbeseitigung 

Laufender Betrieb  Rechnung 2023 Budget 2023 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. + 307ô744 Fr. + 226ô360 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr. + 16ô168 Fr.  + 14ô400 

Operatives Ergebnis  Fr. + 323ô912 Fr.  + 240ô760 

Gesamtergebnis (Gewinn) Fr. + 323ô912 Fr.  + 240ô760 

 

Investitionen   Rechnung 2023 Budget 2023 

Investitionsausgaben  Fr.  411ô458 Fr. 610ô500 

Investitionseinnahmen   Fr. 217ô049 Fr. 250ô000 

Nettoinvestitionen   Fr. 194ô409 Fr. 360ô500 

Selbstfinanzierung  Fr. 432ô438 Fr.  365ô360 

Finanzierungsergebnis (Überschuss)  Fr. + 238ô029 Fr.  + 4ô860 
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Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses 
auf 2ó845ó711 Franken.  

 

Erläuterungen Investitionen  

- Für den Leitungsersatz K319 (Schönenwerderstrasse) sind im Jahr 2023 lediglich Honorarkosten in 
der Höhe von rund 8ó640 Franken entstanden.  

- Die Sanierung der Abwasserleitungen an der Kantonsstrasse K235 ist baulich abgeschlossen. Nach-
dem inzwischen die Schlussrechnung des Kantons für die Strassensanierung eingegangen ist, kann 
die Kreditabrechnung erstellt werden.  

- Der Leitungsersatz an der Scheidgasse ist baulich ebenfalls fertig. Die Kreditabrechnung ist in Bear-
beitung.  

- Die Sanierung der Abwasserleitung Konsumweg ist ebenfalls abgeschlossen. Es wird demnächst die 
Kreditabrechnung erstellt. 

- Für die generelle Entwässerungsplanung (GEP 2) sind im Jahr 2023 Ausgaben von rund 100ó760 
Franken angefallen.  

- Der Kostenanteil 2023 der Gemeinde Kölliken an die Sanierungsarbeiten des Abwasserverbands 
Region Kºlliken betrug rund 303ó000 Franken. 

- Die Anschlussgebühren 2023 betrugen 217ó049 Franken (Budget 250ó000 Franken).  

 
Kreditkontrolle 31.12.2023 

Projekt Kredit bis 2022 2023 ab 2024 

Sanierung K319 (Abwasser)  970ô000  0  8ô638  961ô362 

Projekt Sanierung Scheidgasse-
Ghürststrasse 

 35ó000  40ó433  0  0 

Sanierung K235 (Abwasser)  1ó700ó000  1'204ô881  0  0 

Leitungsersatz Scheidgasse  414ó000  367ô911  0   0 

Sanierung Ghürststrasse  220ó000  243ô592  0  0 

Sanierung Konsumweg  210ó000  135ô298  - 938  0 

GEP 2 (Generelle Entwässerungsplanung)  760ó000  257ô051  100ô756  402ô193 

Beitrag an Bauprojekt ARA Verband  490ô900  0  303ô002  187ô898 

 

Abfallentsorgung  Rechnung 2023 Budget 2023 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. + 16ô038 Fr.  + 10ô750 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr. + 1ô893 Fr. + 1ô615 

Operatives Ergebnis  Fr. + 17ô931 Fr. + 12ô365 

Gesamtergebnis (Gewinn) Fr. + 17ô931 Fr.  + 12ô365 

 

Das Guthaben gegen¿ber der Einwohnergemeinde erhºht sich aufgrund des Gewinns um 17ó931 Fran-
ken auf 323ó291 Franken. Per 2023 wurden die Kehrichtgeb¿hren gesenkt.  
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8. Erläuterungen pro Abteilung Erfolgsrechnung  

%-Anteil Nettoaufwand pro Abteilung 

Abteilung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022 

0 Allgemeine Verwaltung  14.19 %  16.62 %  15.06 % 

1 Öffentliche Sicherheit  5.15 %  4.47 %  3.88 % 

2 Bildung   41.27 %  38.03 %  41.16 % 

3 Kultur und Sport  5.10 %  4.43 %  4.22 % 

4 Gesundheit   6.68 %  5.86 %  6.12 % 

5 Soziale Wohlfahrt   20.90 %  23.47 %  21.91 % 

6 Verkehr  5.22 %  5.73 %  6.12 % 

7 Umwelt, Raumordnung   1.49 %  1.40 %  1.54 % 

 

0 Allgemeine Verwaltung Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 2'431ô092 Fr. 519ô397 

Budget 2023 Fr. 2'887ô395 Fr. 456ô450 

Rechnung 2022 Fr. 2'408ô414 Fr. 487ô173 

Rechnung 2021 Fr. 2'218ô758 Fr. 469ô139 

- Im Budget 2023 wurden diverse externe Honorare für die Beratung und Begleitung des Gemeinde-
rates eingestellt. Im Total betrugen diese 73ô750 Franken. Einige geplante Positionen wie die Um-
frage zur Personalzufriedenheit sowie das Kommunikationskonzept wurden im Jahr 2023 noch nicht 
umgesetzt. Andererseits konnten z.B. die Honorarkosten zum neuen Personalreglement durch das 
Engagement der involvierten Mitarbeitenden tiefer gehalten werden als ursprünglich angenommen. 
Insgesamt sind für die umgesetzten Projekte effektive Kosten von rund 17'000 Franken entstanden. 

- Beim Gebührenertrag aus dem Mahnwesen der Steuern ergeben sich Mehreinnahmen von rund 
6ô000 Franken gegenüber dem Budget.  

- Die Gutschrift 2023 aus dem Busseninkasso 2022 für nicht eingereichte Steuererklärungen lag mit 
47ô638 Franken um 12ô638 Franken über dem budgetierten Wert und 10'408 Franken unter dem 
Vorjahreswert.  

- Durch die Stellenwechsel auf der Gemeindekanzlei sind 2023 Kosten von rund 24'630 Franken für 
die Personalrekrutierung entstanden. Hiervon betraf der Grossteil aber bereits die Nachfolgeplanung 
vom Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber.  

- Aufgrund diversen zu begleitenden Bauprojekten und Gestaltungsplänen sowie konstant hoher An-
zahl zu bearbeitender Baugesuche inkl. Baukontrollen wurden externe Honorare in der Höhe von 
281'000 Franken im Budget eingestellt. Durch den zwischenzeitlich erhöhten Stellenplan wurden 
deutlich weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen als ursprünglich angenommen, 
sondern im Bereich Hochbau eine zusätzliche Stelle geschaffen, welche per 01. März 2024 besetzt 
werden konnte.  

- Der Ertrag aus Baubewilligungsgebühren weist eine erfreuliche Budgetüberschreitung von 37ô998 
Franken aus.  

- Die Kosten für die Gesamtinformatik der Gemeindeverwaltung liegen 30ô029 Franken unter dem 
Budget, da 2023 nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden konnten. Ein Teil dieser Kosten 
wurde erneut für das Budget 2024 berücksichtigt.  

- Im Budget waren 25'000 Franken für Veloständer (abschliessbare Boxen) beim Gemeindehaus ein-
gestellt. Aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung der Aussenhülle des Gemeindehauses 
wurden noch keine Veloständer angeschafft und die Position erneut im Budget 2024 berücksichtigt.   
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- Für die externe Beratung betreffend neue Nutzung der Villa Clara als Vorbereitung der anstehenden 
Innensanierung wurden Honorarkosten in der Höhe von 20'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2023 
sind hierfür keine Kosten angefallen. Zudem war die Dachsanierung des Gartenhauses mit 49'000 
Franken eingeplant. Die Sanierung erfolgt voraussichtlich erst ab 2025. Durch die vermehrte Ver-
schmutzung des Grundstücks musste ein Toi Toi gemietet werden. Daraus entstanden nicht budge-
tierte Kosten von rund 2'030 Franken.  

- Im Zuge der Vorbereitung des Verpflichtungskredites «Schliess-System Werkhof» sind Honorarkos-
ten betreffend Zutrittskontrolle und Brandschutz angefallen. Hiervon wurden rund 3'000 Franken erst 
im Jahr 2023 in Rechnung gestellt.  

 

1 Öffentliche Ordnung Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 1'784ô756 Fr. 1'091ô613 

Budget 2023 Fr. 1'701ô245 Fr. 1'047ô175 

Rechnung 2022 Fr. 832ô557 Fr. 337ô670 

Rechnung 2021 Fr. 821ô605 Fr. 284ô453 

- Dank einer Rückerstattung aus der definitiven Beitragsabrechnung 2022 fiel der Kostenbeitrag an die 
Regionalpolizei um rund 10ô440 Franken tiefer aus als budgetiert.  

- Durch die neue Teilzeitstelle bei der Einwohnerkontrolle sind Kosten von rund 1'460 Franken für die 
Personalwerbung entstanden. 

- Der Ertrag des Regionalen Betreibungsamtes beläuft sich auf 31ô834 Franken.  

- Die Kosten für die Feuerwehr lagen insgesamt leicht unter dem Budget.  

- Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 genehmigte einen Verpflichtungskredit von 
brutto 1'023'700 Franken für die Sanierung der Kugelfänge der Regionalschiessanlage. Der Hauptteil 
der Bauarbeiten fand im Jahr 2023 statt. Offen ist noch die definitive Abrechnung der Bundes- Kan-
tons- und Gemeindebeiträge.  

- Der Beitrag an den Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Region Suhrental und Uerkental lag rund 
4ô900 Franken unter dem Budget. Zusätzlich konnten Ersatzbeiträge von rund 9ô200 Franken verein-
nahmt werden.  

 

2 Bildung  Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 6'774ô804 Fr. 1'215ô221 

Budget 2023 Fr. 6'730ô475 Fr. 1'167ô490 

Rechnung 2022 Fr. 6'460ô124 Fr. 1'208ô079 

Rechnung 2021 Fr. 6'204ô772 Fr. 1'077ô000 

- Die Ausgaben für den Schulbetrieb (Lehrmittel, Mobiliar, Material, Reisen, Lager, etc.) liegen gesamt-
haft deutlich unter dem Budget. Wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 erfolgte eine markante 
Budgetunterschreitung in den Bereichen Reisen und Lager sowie Exkursionen.  

- Insgesamt wurden dem Kanton 2'457ô342 Franken als Anteil Lehrerlöhne bezahlt. Im Budget waren 
2'532ô600 Franken vorgesehen. Die Differenz ergab sich aus der definitiven Abrechnung 2022. Die 
Beteiligung der Gemeinde Muhen an den Lohnkosten der Kreisschule ist in den obenstehenden Be-
trägen bereits berücksichtigt (Fr. 22'583). 

- Für die 4 Schüler/innen aus Kölliken, welche die Schule in Muhen besuchten, sind Schulgelder von 
28'300 Franken angefallen. Für einen Schüler aus Kölliken, welcher die Schule in Safenwil besuchte, 
6ô200 Franken. Für ein Kind aus Kölliken, welches den Kindergarten in Trimbach besuchte, sind 
Schulgelder von 15ô900 Franken angefallen.  

- Insgesamt besuchten 112 auswärtige Schüler/innen den Unterricht in Kölliken. Hierfür wurden Schul-
gelder in der Höhe von total 689ô200 Franken vereinnahmt.  
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- Die Ausgaben für den Musikschulunterricht bewegen sich rund 16'100 Franken unter dem budgetier-
ten Wert. Auf der Ertragsseite gab es mit einer Budgetabweichung von rund 500 Franken beinahe ei-
ne Punktlandung auf den budgetierten Wert.  

- Der bauliche Unterhalt an Hochbauten betrug 174ô133 Franken (Budget 154'450 Franken). Die gröss-
ten Ausgaben fielen an für den Umbau des Medienraums, die Revision des Elektrofilters des Wärme-
verbunds, Sanierungsarbeiten am Spielplatz Berggasse, den Ersatz der defekten Pausengonganlage, 
den Ersatz von Einbauschränken im Bezirksschulhaus sowie die Durchforstung beim Farbweg (Krä-
henpopulation).  

- Diverse Arbeiten der Aufstockung des Schulprovisoriums im Jahr 2022 wurden erst nach dem Rech-
nungsabschluss 2022 in Rechnung gestellt, sodass diese der Rechnung 2023 belastet werden muss-
te. Dadurch resultierten nicht budgetierte Kosten von rund 226'400 Franken. 

- Der zusätzliche Schulraum sowie die steigenden Preise führten zu einer Budgetüberschreitung von 
rund 10'600 Franken beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial.  

- Die Budgetüberschreitung von rund 34'300 Franken für die Ver- und Entsorgung bei den Schulliegen-
schaften ergibt sich aus deutlich höheren Gaskosten. Abgesehen von den generell gestiegenen Gas-
preisen war auch der Verbrauch aufgrund der defekten Holzschnitzelheizung höher.   

- Per 2022 wurde die Schulpflege aufgehoben. Von den bisherigen Entschädigungen von jährlich 
45'000 Franken wurden im Budget 2023 37'000 Franken für allfällige Sitzungsgelder eingestellt. Ef-
fektiv wurden hierfür im Jahr 2023 keine Ausgaben getätigt. Im Budget 2024 wurde diese Budgetposi-
tion aufgehoben.  

- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst für den Schulsozialdienst betrug 113ô580 Franken 
(Budget 147ô950 Franken).  

- Die Kosten für den Bereich Sonderschule liegen netto 20ô450 Franken unter dem Budget.  

- Die Beiträge an Berufsschulen betrugen 2023 508ô726 Franken (173 Schüler/innen). Im Jahr 2022 
betrug der Beitrag 472ô768 Franken (176 Schüler/innen). 

 

3 Kultur, Sport, Freizeit   Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 988ô166 Fr. 301ô338 

Budget 2023 Fr. 926ô820 Fr. 279ô120 

Rechnung 2022 Fr. 848ô772 Fr. 310ô005 

Rechnung 2021 Fr. 741ô472 Fr. 213ô131 

- Für externe Abklärungen im Zusammenhang mit den Statikproblemen des Dorfmuseums entstanden 
nicht budgetierte Honorarkosten von rund 5'550 Franken. Insgesamt bewegen sich die Kosten für das 
Dorfmuseum aber unter dem Budget.  

- Im Jahr 2023 konnte wieder eine Bundesfeier stattfinden. Die Kosten betrugen rund 5'050 Franken.   

- Die Eintrittsgebühren Schwimmbad liegen mit 187ô384 Franken deutlich über dem Budget von 
145ó000 Franken. Dem gegenüber stehen erhöhte Personalkosten für die Einsätze der Saisonmitar-
beitenden. Der Nettoaufwand (Defizit) beläuft sich auf 451'879 Franken (Budget 422ô645 Franken).  

- Im Aufwand Schwimmbad sind 2023 einmalige Kosten für den Ersatz des Kühlschranks und der Ge-
tränkevitrine von rund 24ô730 Franken enthalten.    

- Aufgrund des heissen Sommers lagen die Kosten für den Frischwasserbezug sowie die Abwasserbe-
seitigung wiederum deutlich über dem Budget, jedoch unter dem Vorjahreswert.  

- Am Skilager nahmen 42 Schüler/innen teil.  

 
 

4 Gesundheit    Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 899ô290 Fr. 0 

Budget 2023 Fr. 857ô080 Fr. 0 
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Rechnung 2022 Fr. 781ô554 Fr. 0 

Rechnung 2021 Fr. 854ô294 Fr. 0 

- Der Aufwand für die Gemeindebeteiligung an der Pflegefinanzierung beläuft sich 2023 auf 488'256 
Franken (Budget 433ô500 Franken). Die Berechnung erfolgt nach den effektiven Pflegetagen pro 
Einwohner und Gemeinde.  

- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS betrug neu 75 Franken (2022: 72.80 Franken). 
Darin sind auch die Beiträge Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten.  

 

5 Soziale Sicherheit     Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 4'174ô166 Fr. 1'358ô494 

Budget 2023 Fr. 4'829ô425 Fr. 1'396ô600 

Rechnung 2022 Fr. 4'143ô956 Fr. 1'348ô611 

Rechnung 2021 Fr. 4'710ô296 Fr. 1'459ô067 

- 2023 fand wiederum kein Seniorenausflug statt, wof¿r ein Gemeindebeitrag von 7ô600 Franken bud-
getiert war.  

- Die Alimentenbevorschussung verursachte 2023 Nettoaufwendungen von 34'913 Franken. Im Budget 
waren daf¿r 10ó000 Franken eingestellt. 

- Für sozialpädagogische Familienbegleitungen entstanden nicht budgetierte Kosten von 49ô135 Fran-
ken.  

- Im Jahr 2023 wurde keine Elternschaftsbeihilfe ausbezahlt (Budget 10ô000 Franken).  

- An die familienergänzende Kinderbetreuung wurden Gemeindebeiträge von 29'469 Franken geleistet 
(Vorjahr: 23ô767 Franken).  

- Für die Erarbeitung eines Konzepts für Tagesstrukturen wurden im Budget 2023 15'000 Franken be-
rücksichtigt. Hierfür sind im Jahr 2023 noch keine Kosten angefallen.  

- Der Aufwand für die materielle Hilfe liegt rund 739ô500 Franken unter dem Budget, und 216ô386 Fran-
ken unter den Aufwendungen 2022. Die Rückerstattungen liegen 221ô230 Franken unter dem budge-
tierten Betrag. Die Rückerstattungen (Krankenkassenprämienverbilligungen, Leistungen Arbeitslo-
senversicherung, Leistungen Sozialversicherungen und Rückzahlungen) können pro Jahr stark variie-
ren. Der Nettoaufwand hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 16ô721 Franken reduziert.  

- Durch den Ukrainekrieg sind die Ausgaben im Asylbereich im Jahr 2022 stark angestiegen und haben 
sich im Jahr 2023 nochmals erhöht. Neben der ausbezahlten Asylsozialhilfe sind auch Personalauf-
wand, Miet- und Einrichtungskosten für Wohnungen sowie Betreuungskosten durch den Regionalen 
Sozialdienst angefallen. Die Ausgaben im Asylbereich konnten jedoch fast vollumfänglich durch die 
vom Kanton übernommenen Pauschalbeiträge gedeckt werden. Durch die Beiträge aus dem neu ge-
gründeten Asylverbund weist die Rechnung 2023 im Asylbereich sogar einen Ertragsüberschuss von 
rund 48'700 Franken aus.  

- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten betrug 1'141ô429 Franken 
(Vorjahr 1'088ô559 Franken).  

- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst liegt rund 82ô900 Franken unter dem Budget.  
 

6 Verkehr Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 746ô574 Fr. 42ô723 

Budget 2023 Fr. 890ô750 Fr. 52ô500 

Rechnung 2022 Fr. 833ô513 Fr. 53ô181 

Rechnung 2021 Fr. 881ô526 Fr. 37ô625 

- Der Strassenunterhalt kostete 2023 128ô426 Franken (Budget 179'900 Franken). Die Budgetunter-
schreitung ergab sich hauptsächlich aus der noch nicht realisierten Verbreiterung der Hofstrasse, 
welche erneut im Budget 2024 berücksichtigt wurde.   
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- Da der Verkauf von SBB-Tageskarten per Ende August 2023 eingestellt wurde, mussten keine neuen 
«Jahressets» an Karten mehr gekauft werden. Hierfür waren im Budget 28'000 Franken eingestellt. 
Auf der Einnahmenseite ergaben sich Mindererträge von rund 10'800 Franken.    

 

7 Umweltschutz und Raumordnung Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 2'435ô621 Fr. 2'234ô298 

Budget 2023 Fr. 2'403ô965 Fr. 2'198ô850 

Rechnung 2022 Fr. 2'423ô493 Fr. 2'227ô118 

Rechnung 2021 Fr. 2'350ô279 Fr. 2'150ô733 

- Wasserwerk 

Die Aufwendungen für das Wasserwerk liegen unter dem Budget. Insbesondere durch tiefere Unter-
haltskosten für Wasserleitungsbrüche und Honorare externer Berater. Auch bei Dienstleistungen von 
Dritten sowie beim Brunnenmeistermandat wurden die budgetierten Beträge deutlich unterschritten. 
Für die Vorbereitung des Wasserleitungsersatzes Zinggen waren Honorare von 16ó200 Franken bud-
getiert. Effektiv wurden im Jahr 2023 lediglich 4ó800 Franken in Rechnung gestellt. Der Ertrag der 
Wasserzinsen beläuft sich auf 673ó933 Franken.  

- Abwasserbeseitigung  
Die Ausgaben liegen unter dem Budget. Insbesondere für Honorare externer Berater, Dienstleistun-
gen Dritter sowie den Gemeindenateil an den Betriebskosten der ARA fielen deutlich tiefere Kosten 
an als budgetiert. Der Budgetbetrag von 15'000 Franken für allgemeine Ingenieurarbeiten wurde mit 
effektiven Kosten von 1'133 Franken nicht ausgeschöpft. Der Ertrag der Abwassergebühren beläuft 
sich auf 868ô195 Franken.  

- Abfallbewirtschaftung 
Die Ausgaben sind rund 15ô550 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Die KVA Buchs hatte ent-
schieden, die Verbrennungskosten per 2023 von bisher 85 Franken/Tonne auf 75 Franken/Tonne zu 
senken. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Durch die Reduktion der Keh-
richtgebühren fielen die Einnahmen um rund 23'750 Franken tiefer aus als budgetiert. Dem gegen-
über stehen Mehreinnahmen bei den Grüngutgebühren von rund 14'450 Franken. Bereich Abfall 
schliesst im Total mit einem Gewinn von 17ô931 Franken ab.  

 

- Die Ausgaben für den Gewässerunterhalt 2023 bewegen sich insgesamt rund 7'850 Franken über 
dem Budget. Die Budgetüberschreitung ergibt sich aus der internen Verrechnung des Aufwands des 
Bauamtes. Diese erfolgt jeweils aufgrund der effektiven Stundenrapporte und variiert jährlich.  

- Der Unterhalt für den Friedhof beläuft sich unter dem budgetierten Betrag.  

- Für die Begleitung der Gestaltungspläne Obermatte sowie Scheidgasse Nord und Süd fielen externe 
Honorare von total rund 5ô400 Franken an.  

- Für die Klärung der künftigen Nutzung des SMDK-Areals, welches in den Nutzungsplänen noch kei-
ner Zone zugewiesen war, hat der Gemeinderat anfangs 2017 eine Arbeitsgruppe (Ortsplaner, 
Grundeigentümer, Gemeinderat, Verwaltungsfachleute) gebildet, welche das Verfahren vorbereiten 
und den Gemeinderat beraten soll.  

- Zonierung SMDK (Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung)  

Total Kredit gemäss GV 27. November 2015 Fr. 40ó000 

Ausgaben 2017 Fr. 14ó067 

Ausgaben 2018 Fr. 26ó026 

Ausgaben 2019 Fr. 4ó066 

Ausgaben 2020 Fr. 16ô827 

Ausgaben 2021 Fr. 4ô828 

Ausgaben 2022 Fr.  42 
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Ausgaben 2023 Fr. 390 

Total Restkredit ab 2024 Fr. 0 

 

8 Volkswirtschaft Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 14ô800 Fr. 245ô103 

Budget 2023 Fr. 27ô500 Fr. 258ô550 

Rechnung 2022 Fr. 46ô048 Fr. 257ô318 

Rechnung 2021 Fr. 10ô094 Fr. 254ô109 

- Bei den Naturstrassen wurden im Jahr 2023 Unterhaltsarbeiten an der Herrenmattstrasse für rund 
6'750 Franken durchgeführt.    

- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG betrug 232ô265 Franken (Vorjahr 230ô350 Franken). 
Der Betrag wird aufgrund der Strommenge berechnet.  

 

9 Finanzen und Steuern Aufwand Ertrag 

Rechnung 2023 Fr. 901ô011 Fr. 14'142ô093 

Budget 2023 Fr. 830ô285 Fr. 15'228ô205 

Rechnung 2022 Fr. 2'573ô850 Fr. 15'123ô126 

Rechnung 2021 Fr. 1'049ô286 Fr. 13'897ô127 

- Siehe Bemerkungen zu Steuerertrag und Finanzausgleich unter den allgemeinen Erläuterungen.  

- Die Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen liegen um 7ô979 Franken unter dem Budget. Kriti-
sche Steuerforderungen, welche voraussichtlich einen Verlust ergeben, wurden als Delkredere abge-
grenzt. Das Delkredere musste im Vergleich zum Vorjahr um 63ô556 Franken erhöht werden.  

- Es erfolgte eine Dividendenzahlung von 120ó000 Franken von der EWK Energie AG an die Einwoh-
nergemeinde.  

- Durch die verhältnismässig hohe Selbstfinanzierung der Investitionen mussten im Jahr 2023 noch 
keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden. Die Schuldzinsen liegen dadurch 44ô050 Franken 
unter dem Budget. Vom Altersheimverein konnte ein Darlehenszins von rund 6ô850 Franken verein-
nahmt werden.  

- Die Unterhaltskosten für das Postgebäude liegen leicht über dem Budget. Beim Haus zur Tanne hin-
gegen waren diese deutlich tiefer als ursprünglich angenommen. Dies hängt mit dem budgetierten, 
aber noch nicht ausgeführten Heizungsersatz zusammen. Dieser wurde erneut im Budget 2024 ein-
gestellt.   

 
 

9. Erläuterungen Bilanz 

Flüssige Mittel 

Siehe auch Erläuterungen zur Geldflussrechnung. Die flüssigen Mittel per 31.12.2023 belaufen sich auf 
4'307ó190 Franken. Seit November 2017 war die Gemeinde Kölliken von Negativzinsen betroffen. Diese 
wurden 2023 aufgehoben und es konnten erste, wenn auch geringe, Zinserträge vereinnahmt werden.  

Offene Steuern  

Der Ausstand von ordentlichen Gemeindesteuern hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 448ó177 Fran-
ken reduziert. Inklusive der Anteile von Kanton und Kirchgemeinden beträgt der Ausstand 4ó585ó958 
Franken. Der Anteil der Gemeinde Kölliken beträgt 2ó205ó151 Franken bzw. 21.20 % (2022: 22.63 %) 
des Steuerertrages. Dieser Wert liegt über dem kantonalen Durchschnitt von 14.29 %. Das Delkredere 
für Steuerforderungen wurde um 63ó556 Franken auf 234ó567 Franken erhöht.  
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Aktienkapital EWK Energie AG  

Im Geschäftsjahr 2016 hat die EWK Energie AG ihren Verlustvortrag vollständig abgetragen. Die Ein-
wohnergemeinde hat dadurch 2017 die letzte Aufwertung von 97ó000 Franken auf den Nominalwert des 
Aktienkapitals von 2 Millionen Franken vorgenommen. Seither musste keine Korrektur vorgenommen 
werden und das Aktienkapital ist nach wie vor zum Nominalwert bilanziert.  

Erhaltene Anzahlungen von Dritten 

Das Konsortium Sondermülldeponie Kölliken leistete eine Vorauszahlung im Jahr 2016 von 1.08 Millio-
nen Franken für die Sanierung der Safenwilerstrasse (Ghürststrasse bis Kreisel) insbesondere für die 
Sanierung der Werkleitungen. Die mit der Rechnungsstellung eingenommenen Mehrwertsteuern im Ge-
samtbetrag von 80ó000 Franken wurden im Jahr 2019 an die Eidgenºssische Steuerverwaltung weiter-
geleitet. Im Jahr 2020 wurde der Verzugszins für die verspätete Ablieferung belastet und betrug 11'796 
Franken. 

 

Im Zuge der Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen am Konsumweg wird auch die Strasse sa-
niert, welche in privatem Eigentum ist. Die Eigentümer haben hierfür eine Anzahlung in der Höhe von 
total 85'000 Franken geleistet. Davon wurden bisher Rechnungen in der Hºhe von 30ô271 Franken be-
glichen.  

 

Für den ausstehenden Deckbelag an der Jseligasse wurde eine Anzahlung in der Höhe von 18'000 
Franken geleistet. Der Einbau des Belags ist im Jahr 2024 vorgesehen.  

Langfristige Darlehen  
Die langfristigen Schulden betragen per Ende 2023 4ó500ó000 Franken. Der Mittelwert Zinssatz für die 
Darlehen beträgt 0.62 %. 

Rückstellungen kurzfristig  

Ende 2023 belaufen sich die Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals auf 21ó680 Franken 
(31.12.2022: 17ó435).  

Rückstellungen langfristig  

Für die vertraglich festgelegte Sanierungspflicht der 300 Meter Kugelfanganlage wurde 2017 eine Rück-
stellung von 192ó000 Franken gebildet. Die Rückstellung wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten im Jahr 
2023 aufgelöst.  

 

Infolge der Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinde muss seit 2018 die Gemeinde die 
Kosten für Verlustscheine von Krankenkassen übernehmen. Die hierfür gebildet Rückstellung für das 
Jahr 2020 konnte um weitere 34ó321 Franken reduziert werden und beträgt noch 68ó754 Franken. Dieje-
nige der Rechnung 2021 konnte um weitere 73ó546 Franken reduziert werden und wiest per Ende 2023 
einen Saldo von 18ó647 Franken aus. Bei der R¿ckstellung vom Jahr 2022 betrug die Reduktion 38ó391 
Franken, sodass diese per Ende Jahr noch 95ó607 Franken betrug. In der Rechnung 2023 wurde eine 
Rückstellung in der Höhe von 155ó000 Franken gebildet. 
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